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Kontaktstudium 
Finanzökonomie

Nicht erst die Finanzmarktkrise hat es
offensichtlich gemacht, dass immer neue-
re und komplexere Produktkonzepte
langfristige Wettbewerbsvorteile schaf-
fen. Schon heute werden mehrere
100.000 Wertpapiere an den Weltbör-
sen gehandelt, ständig neue Konzepte im
Absicherungs- und Vorsorgebereich ent-
wickelt, lukrativ erscheinende Fondskon-
struktionen aufgelegt und vertrieben. Die
Innovationsgeschwindigkeit der Finanz-
dienstleistungsbranche war lange Zeit
ungebrochen – und stellt damit nicht nur
Kunden, sondern auch Berater immer
wieder vor neue Herausforderungen. 

Der Wunsch der Privatkunden nach indi-
viduellen Lösungskonzepten für ihre per-
sönliche Finanz- und Vermögenslage jen-
seits einzelner Produkte ist gerade jetzt
ausgeprägter denn je, da Stichworte wie
„Demographischer Wandel“, „Zwang zur
privaten Vorsorge“ oder „Diversifikation
in der Asset Allocation“ die öffentliche
Diskussion beherrschen. Aber auch Bera-
ter suchen Wege, um ihre Kunden besser
kennen zu lernen und betreuen zu kön-
nen. Gesetzliche Vorgaben zwingen darü-
ber hinaus zu einer intensiven Be-
schäftigung mit den bisherigen Betreu-
ungsansätzen und zu Maßnahmen für
eine ganzheitliche Kundenansprache und
-aufklärung.

Hier setzt das zweistufige Kontakt-
studium Finanzökonomie an, das von
der EBS Executive Education unter der
wissenschaftlichen Leitung des PFI Private
Finance Institute/EBS Finanzakademie der
European Business School (EBS) Interna-
tional University Schloss Reichartshausen
angeboten wird. Der Stiftungslehrstuhl
Private Finance & Wealth Management
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ist zentraler Teil des PFI Private Finance
Institute. Das Kontaktstudium schließt mit
einem Universitäts-Zertifikat ab. Es war
der erste Studiengang in Kontinentaleu-
ropa, der vom Certified Financial Planner
Board of Standards, USA, 1997 akkredi-
tiert wurde und seither die Referenz für
die Ausbildung zum Certified Financial
Planner in Deutschland ist.

Das Kontaktstudium Finanzökonomie
richtet sich an alle Betreuer von Privat-
kunden, unabhängig davon, ob sie als 
Anlage- und Kundenberater, freie Finanz-
dienstleister, Vermögensverwalter, Ver-
sicherungsvertreter und -makler, Immobi-
lienexperten, Steuerberater oder Rechts-
anwälte tätig sind. Das Kontaktstudium
vermittelt fundierte Kenntnisse über ein
breites Spektrum von Vermögensanlagen
und Versicherungsprodukten sowie de-
ren steuerliche und rechtliche Implika-
tionen. Hierauf aufbauend befähigt es zur
Vernetzung einzelner Produkte, schafft
die Kompetenz zur Analyse und Pro-
blemlösung sowie zur Förderung der
Kommunikationsfähigkeiten. Ziel ist die
Ausbildung in allen Private Finance-
Facetten bis hin zum Wealth Manage-
ment sowie in zentralen Bereichen des
Financial Planning nicht nur in der
Theorie, sondern auch in der praktischen
Anwendung. Im Rahmen des Kontakt-
studiums erlernen die Teilnehmer des-
halb auch, eigenständig Finanzpläne für
komplexe Vermögen zu erstellen. Dabei
können sie auf aktuelle Programmver-
sionen von Finanzplanungssoftware kos-
tenfrei zugreifen. Schließlich legt die Aus-
bildung neben der Finanzplanungs-Me-
thodik einen weiteren Schwerpunkt auf
die Schulung von Beratungs- und Kom-
munikationskompetenz, um die Teilneh-
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mer langfristig als Berater erfolgreich zu
machen.

Nur wer neben der Produktwelt im
Finanzdienstleistungsbereich mit seiner
Vielfalt auch das Konzept des Financial
Planning, seine Mechanismen und Wir-
kungsweisen kennt, kann Privatkunden
umfassend beraten und langfristig be-
treuen. Der sichere Umgang mit dem
Konzept des Financial Planning, das heute
zu einer Kernleistung im Privatkunden-
geschäft geworden ist, erfordert profes-
sionelles Know-how. Untersuchungen
der EBS Finanzakademie belegen, dass Fi-
nancial Planning schon innerhalb des ers-
ten Jahres zu einer nachhaltigen Rendite-
steigerung, bezogen auf das Nettoge-
samtvermögen des Kunden, führt. Aber
auch für Berater lohnt sich die Investition
in Financial Planning, da sie nachweislich
den Deckungsbeitrag je Kunde erhöhen
und die Kundenbindung vertiefen können.

Das Kontaktstudium umfasst zwei Level,
um so den individuellen Weiterbildungs-
bedürfnissen der Teilnehmer gerecht zu
werden. Gleichzeitig orientieren sich die
Level an den Zertifizierungsvorgaben für
Finanzdienstleister. Der erfolgreiche Ab-
schluss des Level I bildet eine der we-
sentlichen Zertifizierungsvoraussetzungen
zum DIN-Geprüften privaten Finanz-
planer nach DIN ISO 22222. Der erfolg-
reiche Abschluss des Level II ist zugleich
ebenfalls eine der wesentlichen Zertifizie-
rungsvoraussetzungen zum Certified
Financial Planner® (CFP®)*, der durch
das Financial Planning Standards
Board Deutschland e. V., Frankfurt
am Main, vergeben wird. Der CFP ist
mit über 120.000 Zertifizierten das
wichtigste Qualitätssiegel für Berater im

Bereich Private Finance und Wealth
Management weltweit und somit ein star-
kes Signal an Kunden für hohe Berater-
qualifikation.

Level I beginnt mit einer Basiswissen-
prüfung und konzentriert sich auf das
interdisziplinäre Grundlagenwissen sowie
praxisbezogenes, vertieftes Fachwissen
für die Vermögensberatung. Absolventen
des Level I kennen das Leistungsspektrum
des Finanz-, Geld-, Kredit-, Immobilien-
und Versicherungswesens. Sie sind da-
durch fachlich befähigt, Finanzplanungs-
analysen kundenorientiert durchzuführen.
Sie haben die erforderlichen Kenntnisse
der Anlageinstrumente und erweiterte
Kenntnisse in der Gesprächsführung, Be-
ratungskonzeption und Präsentations-
technik im Financial Planning-Kontext.
Level I schließt nach 30 Präsenzschulungs-
tagen mit dem Titel Financial Con-
sultant (EBS) ab. 

Level II konzentriert sich im Rahmen des
18-tägigen Vertiefungsstudiums auf alle
Facetten des Financial Planning und die
Erstellung von Finanzplänen anhand kom-
plexer Projekt- und Simulationsfälle.
Absolventen des Level II beherrschen
auch komplexe Fragestellungen der Al-
tersvorsorge im privaten wie betrieb-
lichen Bereich und wesentliche Aspekte
der privaten und unternehmerischen Ver-
mögensnachfolge. Die Erstellung und
Vermarktung von Financial Planning-
Dienstleistungen wird für alle relevanten
Kundengruppen geschult, akquisitorische
und kommunikative Aspekte der Dienst-
leistung werden vermittelt und eingeübt.
Der praktischen Umsetzung kommt ein
besonderes Gewicht zu. Mit dem erfolg-
reichen Abschluss des Level II wird der

Titel Finanzökonom (EBS) vergeben –
die notwendige Basis für eine erfolgreiche
Tätigkeit im Bereich Private Finance oder
Wealth Management ist gelegt.

Erfahrungsgemäß absolvieren Teilnehmer
beide Level des Kontaktstudiums Finanz-
ökonomie innerhalb eines Jahres ohne
Unterbrechung. Alternativ kann das Kon-
taktstudium nach Level I im Rahmen der
persönlichen Karriereplanung aber auch
unterbrochen werden, um mit Level II
nach spätestens zwei Jahren fortzufahren.
Darüber hinaus kann Level I auch als
eigenständige Ausbildung gebucht wer-
den, wenn man die Methodik der Finanz-
planung erlernen, für das Klientel aber
keine umfassenden, komplexen Finanz-
pläne erstellen möchte.

Das Curriculum des Kontaktstudiums ori-
entiert sich an den Vorgaben des
Financial Planning Standards Board
Deutschland e.V. Als Online-Ergänzung
zum Präsenzstudium haben Teilnehmer
und Dozenten exklusiv Zugang zum
EBS.Net, dem Extranet des PFI Private
Finance Institute / EBS Finanzakademie.
Hier können sich die Teilnehmer in Dis-
kussions-Foren untereinander oder mit
Dozenten austauschen, auf zusätzliche
und ergänzende Informationen sowie ak-
tuelle Forschungsergebnisse der Euro-
pean Business School in elektronischer
Form zurückgreifen und den Bibliotheks-
bestand einsehen.

European      Business School
EBS Executive Education

*  Die Markenrechte am Certfied Financial Planning
und am CFP liegen beim Financial Plannings Standards
Board, Ltd., Denver, USA.

Ausbildung Kontaktstudium Finanzökonomie Kontaktstudium Finanzökonomie
Level I p Financial Consultant (EBS) Level II p Finanzökonom (EBS)

Zertifizierungsmöglichkeit DIN-Geprüfter  Certified 
privater Finanzplaner Financial Planner®

nach DIN ISO 22222 (CFP®)*
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1 Interdisziplinäre Grundlagen

1.1 Betriebswirtschaftslehre

1.1.1 Investitions- und Finanzierungs-
theorie

1.1.1.1 Grundlagen

1.1.1.2 Verfahren der Investitionsrechnung

1.1.1.3 Leverage-Effekt

1.1.2 Bilanzierung,
Jahresabschlussanalyse und
Unternehmensbewertung

1.1.2.1 Bilanzansatznormen

1.1.2.2 Bilanzbewertungsnormen

1.1.2.3 Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2.4 Anhang/Lagebericht

1.1.2.5 Bilanz- und Erfolgsanalyse

1.1.2.6 Unternehmensbewertung

1.1.2.7 Internationale Rechnungslegung

1.1.3 Portfolio-Theorie
1.1.3.1 Grundlagen

1.1.3.2 Konzept der Risikovernichtung

1.1.3.3 Index-Modelle

1.1.3.4 Capital Asset Pricing-Modell

1.1.3.5 Performance-Messung

1.2 Volkswirtschaftslehre

1.2.1 Aufgaben der Wirtschaftspolitik

1.2.2 Geldpolitik

1.2.3 Finanzpolitik

1.2.4 Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik

1.2.5 Zahlungsbilanz und Wechselkurse

1.2.6 Währungspolitik

1.2.7 Wachstumsmärkte

1.2.8 Europäische Währungsunion

1.3 Finanzmathematik und Statistik

1.3.1 Zinseszinsrechnung bei Einmal-
anlagen

1.3.2 Rentenrechnung bei Ein- und
Auszahlungsplänen

1.3.3 Tilgungsrechnung bei Fremd-
finanzierung

1.3.4 Effektivzinsberechnung

1.3.5 Häufigkeitsverteilungen und
Indexzahlen

1.3.6 Mittelwerte und Standard-
abweichungen

1.4 Steuerliche und rechtliche
Grundlagen

1.4.1 Steuerrecht
1.4.1.1 Grundlagen der Besteuerung

1.4.1.2 Wichtige Einzelsteuern

1.4.1.3 Zusammenwirken wichtiger Steuerarten

1.4.1.4 Steuerliche Konsequenzen einzelner
Anlageformen

1.4.2 Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

1.4.3 Haftungsrechtliche / aufsichtsrecht-
liche Grundlagen

1.4.4 Anlegerschutzrechtliche Grund-
lagen

1.5 Ethik

1.5.1 Grundzüge der Wirtschaftsethik

1.5.2 Standesregeln des Financial
Planning Standards Board
Deutschland e. V.

1.5.3 Ehrengerichtsordnung des Financial
Planning Standards Board
Deutschland e. V.

2 Privates Finanzmanagement

2.1 Kreditmanagement

2.1.1 Kreditkonzepte

2.1.2 Fremdfinanzierungsquote und 
laufender Kapitaldienst

2.1.3 Finanzierung unter Leverage- und
Steuergesichtspunkten

2.1.4 Zins- und Tilgungskonzepte

2.1.5 Finanzierungsanlässe
2.1.5.1 Erstfinanzierung

2.1.5.2 Anschluss- und Umfinanzierung

2.1.6 Kreditsicherheiten

2.2 Portfoliomanagement

2.2.1 Individuelles Vermögensmanage-
ment mit Direktanlagen in
Wertpapieren

2.2.1.1 Bond Portfolio Management

2.2.1.2 Aktienmanagement

2.2.1.3 Risikomanagement mit börsengehandel-
ten Termininstrumenten

2.2.2 Standardisiertes Vermögens-
management mit Investmentfonds

2.2.2.1 Asset Allocation

2.2.2.2 Fondspicking-Strategien

2.2.2.3 Fondspolicen

2.2.2.4 Fondsvermögensverwaltung

2.2.3 Alternative Investments
2.2.3.1 Hedgefonds

2.2.3.2 Private Equity

2.2.3.3 Rohstoffe

2.2.3.4 Sonstige Alternative Investments

2.3 Vorsorgemanagement

2.3.1 Methodische Grundlagen
2.3.1.1 Risiko-Analyse

2.3.1.2 Risiko-Deckungskonzepte

2.3.1.3 Rechtliche und steuerliche Besonder-
heiten

2.3.1.4 Grundlagen der Aktuarwissenschaft

2.3.1.5 Tarife und Berechnungsmethodik

Studieninhalte
Level I

Financial Consultant
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Studieninhalte
Level II

Finanzökonom

2.3.2 Grundlagen der Altersversorgung
2.3.2.1 Schicht 1: Staatlich geförderte

Altersvorsorge

2.3.2.2 Schicht 2: Grundlagen der Betrieblichen
Altersvorsorge

2.3.2.3 Schicht 3: Grundlagen der Privaten
Altersvorsorge

2.4 Immobilienmanagement

2.4.1 Wirtschaftlichkeitsrechnung
2.4.1.1 Grundlagen

2.4.1.2 Investition

2.4.1.3 Finanzierung

2.4.1.4 Besteuerung und Rechtsgrundlagen

2.4.2 Immobilienbewertung
2.4.2.1 Grundlagen

2.4.2.2 Bewertungsverfahren

2.4.3 Besteuerung von Immobilien
2.4.3.1 Steuerrechtliche Grundlagen

2.4.3.2 Besteuerung von Eigenheimen

2.4.3.3 Besteuerung von Mietobjekten

2.4.3.4 Besteuerung bei Schenkungen und
Erbschaften

2.4.4 Individuelle Kapitalanlage 
in Immobilien

2.4.5 Kollektive Kapitalanlage 
in Immobilien

2.4.5.1 Offene Immobilienfonds

2.4.5.2 Geschlossene Immobilienfonds

2.4.5.3 Immobilienleasingfonds

2.4.5.4 Immobilien-AGs

2.4.5.5 Real Estate Investment Trusts

2.4.5.6 Vergleich alternativer Anlageformen

2.5 Beteiligungsmanagement

2.5.1 Arten und Charakteristika

2.5.2 Direkte unternehmerische
Beteiligungen

2.5.3 Kollektive unternehmerische
Beteiligungen

2.6 Nachfolgemanagement

2.6.1 Erb- und schenkungsrechtliche
Grundlagen

2.6.2 Erbschaft- und schenkungsteuer-
liche Grundlagen

2.6.3 Elemente der Vermögensnachfolge
2.6.3.1 Gesetzliche Erbfolge

2.6.3.2 Gewillkürte Erbfolge

3 Basiskonzeption des
Financial Planning

3.1 Konzept 

3.1.1 Beratungsziele und Restriktionen
3.1.1.1 Definition des Financial Planning

3.1.1.2 Abgrenzung des Financial Planning
gegenüber anderen Finanzdienst-
leistungen

3.1.1.3 Subjektive und objektive Beratungsziele
aus Sicht der Kunden und der Anbieter

3.1.1.4 Quantitative und qualitative
Restriktionen 

3.1.2 Nachfrageverhalten und
Anbieterstruktur

3.1.2.1 Nachfragesegmente und Beratungsziele

3.1.2.2 Anbieterstruktur und Beratungs-
schwerpunkte

3.2 Methodik

3.2.1 Prozess
3.2.1.1 Aufbau und Definition der Beziehung

zwischen Kunde und Financial Planner

3.2.1.2 Zusammentragen von Kundendaten und
Bestimmung von Zielen und Erwartungen

3.2.1.3 Analyse und Beurteilung der finanziellen
Lage des Kunden

3.2.1.4 Ausarbeitung und Vorlage des
Finanzplans

3.2.1.5 Umsetzung der Empfehlungen zur
Finanzplanung

3.2.1.6 Überwachung des Finanzplans und der
Beziehungen der finanziellen Planung

3.2.2 Grundsätze ordnungsmäßiger
Finanzplanung

1 Strategische Ausrichtungen
von Financial Planning 

1.1 Institutionelle Aspekte

1.1.1 Financial Planning im Retail und
Affluent Banking

1.1.2 Financial Planning im Private Banking
und Wealth Management

1.1.3 Financial Planning im Family Office

1.2 Zielgruppenspezfische Aspekte

1.2.1 Financial Planning für abhängig
Beschäftigte

1.2.2 Financial Planning für unabhängig
Beschäftigte und Unternehmer

1.2.3 Financial Planning für Rentner und
Pensionäre

1.3 Konzeptionelle Aspekte

1.3.1 Financial Planning und demo-
graphische Entwicklung

1.3.2 Financial Planning und Asset Allo-
cation auf Gesamtvermögensebene

1.3.3 Financial Planning und Risiko-
management

1.3.4 Financial Planning und Bahavioral
Finance

1.4 Aufsichts- und haftungsrechtliche
Aspekte 
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2 Financial Planning in der
Beratungspraxis 

2.1 Unternehmerfinanzplanung

2.1.1 Grundlagen der Unternehmens-
bewertung

2.1.2 Systematisierung der Bewertungs-
verfahren

2.1.2.1 Gesamtbewertungsverfahren 

2.1.2.2 Einzelbewertungsverfahren

2.1.2.3 Mischverfahren

2.1.3 Bewertung kleiner und mittelstän-
discher Betriebe und Freiberufler

2.1.4 Besteuerung von Unternehmen

2.1.5 Zusammenspiel von Financial
Planning und unternehmerischem
Vermögen

2.2 Strategisches Risiko- und
Vorsorgemanagement im
Financial Planning

2.2.1 Management von Sachrisiken im
privaten und unternehmerischen
Bereich

2.2.1.1 All Risk-Deckungskonzepte

2.2.1.2 Grundlagen unternehmerischer
Versicherungen zum Vermögensschutz

2.2.2 Management von Unternehmer-
Risiken

2.2.2.1 Director’s & Officer’s Liability

2.2.2.2 Vermögenschadenhaftpflicht

2.2.3 Betriebliche Altersvorsorge
2.2.3.1 Steuerliche Aspekte

2.2.3.2 Direktversicherung

2.2.3.3 Pensionskasse

2.2.3.4 Unterstützungskasse

2.2.3.5 Pensionsfonds

2.2.3.6 Unmittelbare Pensionszusage

2.2.3.7 Arbeitszeitkonten

2.2.3.8 Besonderheiten bei der Versorgung
geschäftsführender Gesellschafter

2.2.4 Private Altersversorgung
2.2.4.1 Steuerliche Aspekte

2.2.4.2 Private Rentenversicherung

2.2.4.3 Klassische und fondsgebundene
Lebensversicherungen

2.2.5 Zusammenspiel von Financial
Planning und ganzheitlichem
Risiko- und Vorsorgemanagement

2.3 Vermögensnachfolge und
Financial Planning

2.3.1 Übertragungen im Rahmen der
vorweggenommenen Erbfolge

2.3.2 Grundlagen der unternehmeri-
schen Vermögensnachfolge

2.3.2.1 Entgeltliche Unternehmensnachfolge

2.3.2.2 Unentgeltliche Unternehmensnachfolge

2.3.3 Grundlagen der internationalen
Vermögensnachfolge

2.3.3.1 Internationales Erbrecht

2.3.3.2 Internationales Erbschaftsteuerrecht

2.3.4 Stiftungen
2.3.4.1 Stiftungszivilrecht

2.3.4.2 Stiftungssteuerrecht

3 Marketing und Kommunika-
tion im Financial Planning

3.1 Grundlagen

3.1.1 Marketing für Beratungsdienst-
leistungen und Finanzprodukte

3.1.1.1 Leistungspolitik

3.1.1.2 Preispolitik (Honorar- versus Provisions-
modelle)

3.1.1.3 Absatzwegepolitik

3.1.1.4 Kommunikationspolitik

3.1.2 Integrierte Vertriebsstrategien
3.1.2.1 Angebot von Leistungsbündeln

3.1.2.2 Vertriebsorganisation (Allround versus
Teamansatz)

3.1.2.3 Vergütungsmodelle

3.2 Finanzmarketing-Prozess im
Financial Planning

3.2.1 Marktforschung für Finanzdienst-
leistungen

3.2.1.1 Grundlagen

3.2.1.2 Methoden

3.2.2 Erstellung zielgruppenorientierter
Leistungsprogramme

3.2.2.1 Festlegung von Leistungsumfang und 
-tiefe

3.2.2.2 Vertriebswegewahl und -kombination

3.2.3 Akquisition und Betreuung im
gehobenen Privatkundengeschäft

3.2.3.1 Marktkommunikation (Werbung und
Public Relation)

3.2.3.2 Kommunikationsverhalten bei Beratung
und Verkauf

3.2.3.3 Vertriebsunterstützende Maßnahmen
und Materialien

3.2.3.4 Kundenbindungsmanagement

3.2.4 Verkaufsvereinbarungen
3.2.4.1 Verträge über den Verkauf von Finanz-

dienstleistungen

3.2.4.2 Verkaufsmanagement

3.2.5 Qualitätsmanagement bei der
Leistungserstellung

4 Financial Planning-Case
Studies

Studieninhalte
Level II

Finanzökonom
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Dozentenspiegel

Die Reputation des Kontaktstudiums
Finanzökonomie basiert zu einem gro-
ßen Anteil auf ihren Dozenten. Neben
Wissenschaftlern werden insbesondere
führende Praktiker als Dozenten hinzu-
gezogen. Folgende Dozenten halten regel-
mäßig Vorlesungen im Kontaktstudium
Finanzökonomie: 

Balzer, Dr. Peter, Rechtsanwalt, Balzer Kühne
Lang, Rechtsanwälte Partnerschaft, Bonn

Bergner, Gerd, CFP, Sal. Oppenheim jr. &
Cie. KGaA, Private Investment Banking,
Frankfurt am Main

Brand, Prof. Dr. Frank, Dr. Brand Research &
Consulting, Berlin

Braun, Frank L., CFP, Geschäftsführer, MWS
Marketing + Wirtschaftsservice F. L. Braun
GmbH, Bonn

Clostermann, Dr. Jörg, Fakultät Wirtschafts-
und Allgemeinwissenschaften, Professor für
Volkswirtschaftslehre, Außenhandel und Quan-
titative Methoden und Finanzmarktanalyse,
Fachhochschule Ingolstadt, Ingolstadt

Delp, Dr. Udo, Partner, Steuerbüro Schlüter &
Delp GbR, Bergheim

Dommermuth, Prof. Dr. Thomas, Steuerbe-
rater, Wirtschaftsprüfer, Professor, Fachhoch-
schule Amberg-Weiden, Studiengang Betriebs-
wirtschaftslehre, Schwerpunkt Steuern;
Geschäftsführer, Institut für Vorsorge und
Finanzplanung, Weiden

Engenhardt, Dr. Gerold F., CFP, CFEP, Sales
Manager, Deutsche Bank AG, Private Wealth
Management, Frankfurt am Main

Fehrenbacher, Prof. Dr. Oliver, Professor,
Universität Trier, Lehrstuhl für Bürgerliches
Recht, Wirtschaftsrecht und Steuerrecht, Trier

Friess, Tom, Geschäftsführer, VZ Vermögens-
Zentrum GmbH, München

Gerke-Reineke, Geschäftsführender Gesell-
schafter, mmFinance Training for Financial
Markets GmbH & Co. KG, Hamburg 

Gschwind, Michael, Geschäftsführender
Gesellschafter, Gschwind Software GmbH,
Aachen

Hamberger, Dr. Karl, Rechtsanwalt,
Steuerberater, Ernst & Young AG, München

Hauer, Michael, CFP, Geschäftsführender
Gesellschafter, Institut für Vorsorge und
Finanzplanung, Altenstadt

Jaeger, Dr. Lars, CFA, FRM, Partner, Partners
Group, Zug, Schweiz

Jäger, Prof. Dr. Lars, Professor, Fachhoch-
schule Worms, Professur für Investition und
Finanzierung (Corporate Finance), Worms

Jugel, Prof. Dr. Stefan, Professor, University of
Applied Sciences – FH Wiesbaden, Lehrstuhl
für Internationales Marketing, Wiesbaden;
Gründungsgesellschafter, Private Equity Institut,
Wiesbaden

Junginger, Jörg-Michael, Geschäftsführender
Gesellschafter, media advice, Mainz

Lammers, Rudolf, Verantwortlicher Aktuar,
Zentralbereichsleiter, Alte Leipziger Lebens-
versicherung aG, Oberursel

Lang, Dr. Volker, Rechtsanwalt, Balzer Kühne
Lang, Rechtsanwälte Partnerschaft, Bonn

Leopoldsberger, Prof. Dr. Gerrit, Professor,
Fachhochschule Nürtingen, Stiftungsprofessur
Immobilienbewertung; Geschäftsführender
Gesellschafter, Dr. Leopoldsberger + Partner
Grundstückssachverständigengesellschaft,
Frankfurt am Main

Luck, Matthias, Partner, mmFinance Training
for Financial Markets GmbH & Co. KG,
Hamburg 

Matner, Ilja, CFP, Private Banking
International, Dresdner Bank AG, Frankfurt am
Main

Masri, Hussam, Leiter Produktmanagement
Retail, DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main

May, Prof. Dr. Stefan, Professor, Fachhoch-
schule Ingolstadt; Geschäftsführender Gesell-
schafter, ikf Institut für Kapitalmarktforschung
und Finanzmarketing, München

Michalowski, Klaus, CFP, Steuerberater,
Kanzlei Michalowski, Bochum

Nickel, Hans, Geschäftsführer, Institut für
Europäisches Vermögensmanagement,
Rheinbach

Orgler, Sonja, Rechtsanwältin, Logwin Road
+ Rail Austria GmbH, Bergheim, Österreich

Pappert, Kai-Michael, PCE Premium Capital
Emissionshaus GmbH & Co. KG, Hamburg

Peemöller, Prof. Dr. Volker H., Professor, 
Universität Erlangen, Lehrstuhl für Prüfungs-
wesen, Nürnberg

Perrot, René, Geschäftsführer, Roland Eller
Asset Management Consulting GmbH,
Potsdam 

E B S E X E C U T I V E E D U C A T I O N 7

Beileger KFÖ_e  16.04.2009  12:04 Uhr  Seite 7



Petersmeier, Dr. Kerstin, Beraterin bAV,
Uhlmann & Ludewig GmbH, Bremen

Pitschke, Dr. Christoph, Prokurist, Immo-
bilienberatung Family Office, Oppenheim
Vermögenstreuhand GmbH, Köln

Popovic, Predrag, Geschäftsführer, Decker &
Popovic Management Consulting, Frankfurt am
Main

Reif, Markus, Geschäftsführer, Roland Eller
Asset Management Consulting GmbH,
Potsdam

Reiss, Carlos, Geschäftsführer, Hoesch &
Partner GmbH; Vorstand, InsuranceCity AG,
Frankfurt am Main

Reittinger, Dr. Wolfgang J., CFP, CFEP,
Senior Vice President, Head of Products &
Marketing, Division Private Banking, UniCredit
Group, Mailand, Italien

Ropeter-Ahlers, Dr. Sven-Eric, Selbststän-
diger Unternehmensberater, Jena

Schaubach, Dr. Peter, CFP, CFEP, Director
CFFO Center for Family Office am Private
Finance Institute der European Business School
International University Schloss Reicharts-
hausen, Oestrich-Winkel

Schiereck, Prof. Dr. Dirk, Professor, Tech-
nische Universität Darmstadt, Darmstadt

Schmidt-Nentwig, Wolfgang, Stellvertreten-
der Fachbereichsleiter, Verwaltungsfachhoch-
schule, Wiesbaden

Seidel, Frank, CFP, Geschäftsführer, 
financial planning services GmbH, Wiesbaden

Seidler, Ralph, Volljurist, Deutsche Bank AG,
Berlin

Sigloch, Prof. Dr. Jochen, Professor, Universi-
tät Bayreuth, Lehrstuhl für Betriebswirtschafts-
lehre, insbesondere Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung, Bayreuth

Simonis, Hermann-Josef, CFP,  Vorstand,
Laureus AG, Düsseldorf

Springstein, Rainer, CFP, Geschäftsführer,
Garbe Sringstein Albers Finanzplanung GmbH,
Bremen

Staub, Dr. Marcus, Geschäftsführender Ge-
sellschafter, Norbert Staub Steuerberatungs
GmbH, Partenstein

Staubli, Thomas, Partner, Partners Group,
Zug, Schweiz

Sun, Dr. Min, Geschäftsführer, Feri Wealth
Management GmbH, Bad Homburg

Thiele, Dr. Wolfgang, Vorstandsvorsitzender,
BIAG Beteiligung für Immobilien AG,
Darmstadt

Thomas, Prof. Dr. Matthias, MRICS,
Professor, Stiftungslehrstuhl Immobilien-
management, European Business School
International University Schloß Reicharts-
hausen, Oestrich-Winkel

Tilmes, Prof. Dr. Rolf, CFP, HonCFEP, M.M.,
Professor, Stiftungslehrstuhl für Private Finance
and Wealth Management, European Business
School International University Schloß Rei-
chartshausen; Geschäftsführer, EBS Executive
Education GmbH; Wissenschaftlicher Leiter, 
PFI Private Finance Institute / EBS Finanzaka-
demie,Oestrich-Winkel

Toetzke, Stefan, Geschäftsführender Gesell-
schafter, mmFinance Training for Financial
Markets GmbH & Co. KG, Hamburg 

Ulrich, Claudia, CFP, Leiterin Financial
Planning, WGZ-Bank eG, Düsseldorf

von Moltke, Carola, Geschäftsführende
Gesellschafterin, VON MOLTKE Marketing
Management, Frankfurt am Main

von Nitzsch, Prof. Dr. Rüdiger, Rheinisch-
Westfälische Technische Hochschule Aachen,
Lehr- und Forschungsgebiet Allgemeine
Betriebswirtechsftslehre, Aachen

Wehrheim, Prof. Dr. Michael, Professor,
Justus-Liebig-Universität Gießen, Fach-
bereich Wirtschaftwissenschaften, Lehrstuhl 
für BWL VI, Gießen

Werkmüller, Dr. Maximilian A., LL. M.,
Rechtsanwalt, Leiter der Vermögensver-
waltung, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG,
Düsseldorf

Wesseling, Matthias, CFP, CFEP, Nieder-
lassungsleiter, Delbrück Bethmann Maffei AG,
Köln

Ein Beirat aus hochrangigen Vertretern
der Finanzdienstleistungsbranche unter-
stützt die Wissenschaftliche Leitung des
PFI Private Finance Institute / EBS Finanz-
akademie bei der Anpassung des Pro-
gramms an die sich wandelnden Bedürf-
nisse der Praxis.

Dozentenspiegel
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Zulassungsvoraussetzungen

Das Kontaktstudium Finanzökomie ist für
folgende Adressaten konzipiert:

p Freie Finanzdienstleister und Füh-
rungsnachwuchs- und Fachkräfte von
Banken und Sparkassen, Finanzdienst-
leistungsgesellschaften, Versiche-
rungsunternehmen, Fondsgesellschaf-
ten und Immobilienfirmen, die das
Konzept des Financial Planning bei
ihren Privat- oder Firmenkunden um-
setzen möchten

p Berater im Private Banking, Wealth
Management oder Family Office-
Bereich, die alle Facetten der ganz-
heitlichen Kundenbetreuung erlernen
oder vertiefen möchten

p Rechtsanwälte und Steuerberater, die
das Beratungspotenzial erkannt haben
und die Chance nutzen möchten, ihr
bisheriges Tätigkeitsfeld erfolgreich
weiterzuentwickeln und auszubauen,

p Personen, die eine Zertifizierung nach
DIN ISO 22222 zum DIN-Geprüften
privaten Finanzplaner oder zum
Certified Financial Planner anstreben

p Endkunden mit entsprechendem Ver-
mögen, die sich nicht nur auf ihre Be-
rater verlassen möchten.

Als Bewerber zum Kontaktstudium
Finanzökomie werden zugelassen:

1. Personen mit abgeschlossenem Stu-
dium an einer Universität, Fachhoch-
schule oder Berufsakademie (BA),
insbesondere in den Studiengängen
Betriebswirtschaftslehre, Volkswirt-
schaftslehre, Rechtswissenschaft und
Verwaltungswissenschaft.

2. Personen, die die für die Teilnahme
erforderliche Eignung im Beruf oder
auf andere Weise erworben haben,
insbesondere:

– Absolventen der EBS Executive
Education, der Frankfurt School of
Finance & Management, der Akade-
mie Deutscher Genossenschaften,
der Sparkassenakademie, einer Ver-
waltungs- und Wirtschaftsakademie
(VWA) sowie staatlich geprüfte
Betriebswirte der Fachrichtung Woh-
nungswirtschaft und Realkredit,

– Bankfachwirte, Sparkassenfachwirte,
Versicherungs-Fachwirte, Fachwirte
für Finanzdienstleistungen, Verwal-
tungs-Fachwirte sowie Fachwirte in
der Grundstücks- und Wohnungs-
wirtschaft sowie Personen, die be-
reits Erfahrungen im Bereich Financial
Planning gesammelt haben.

Alle Bewerber sollen über die allgemei-
ne Hochschulreife, die fachgebundene
Hochschulreife oder die Fachhochschul-
reife verfügen. Vergleichbare ausländi-
sche Studienabschlüsse oder Berufsquali-
fikationen werden anerkannt. Über die
Zulassung zum Kontaktstudium entschei-
det die Wissenschaftliche Leitung.
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Basiswissenprüfung 
zum Kontaktstudium
Finanzökonomie

Das Kontaktstudium Finanzökonomie
beginnt im Level I mit einer für alle Teil-
nehmer verbindlichen Basiswissenprü-
fung von 210 Minuten zur Prüfung der
Basiskenntnisse in den Bereichen:

1. Volkswirtschaftliche 
Grundlagen

2. Rechtliche Grundlagen
3. Finanzmathematik und 

Statistik
4. Bank- und Börsenprodukte
5. Immobilien
6. Versicherungen

Das erfolgreiche Bestehen der Basiswis-
senprüfung ist Voraussetzung zur Teil-
nahme am Präsenzstudium Level I. Wird
die Basiswissenprüfung nicht bestanden,
besteht die Möglichkeit, im Rahmen
einer Nachschreibeklausur die Voraus-
setzungen für die Teilnahme am Prä-
senzstudium Level I zu erfüllen. 

Jeder Teilnehmer erhält die Möglichkeit,
sich 
p entweder individuell ohne die Vorbe-

reitungsmodule der EBS Finanzakade-
mie eigenständig 

p oder mit ein bzw. zwei Vorbereitungs-
modulen der EBS Finanzakademie und
Tutorials auf die Basiswissenprüfung
vorzubereiten.

Die nachstehenden Fragen geben einen
Überblick über Art und Schwierigkeits-
grad der Basiswissenprüfung. Es handelt
sich jedoch nur um Musterfragen. Die
angegebenen Punkte entsprechen der
unterstellten Bearbeitungszeit: Ein Punkt
entspricht einer Minute.

Die aufgeführten Literaturempfehlungen
sind aus unserer Sicht geeignet, sich
eigenständig auf die Basiswissenprüfung
vorzubereiten. Es handelt sich auch hier
jedoch nur um Empfehlungen. Jedem
Teilnehmer wird die Auswahl geeigneter
Texte zur Vorbereitung selbst überlassen.

Bei Belegung der Vorbereitungsmodule
werden den Teilnehmern umfangreiche
Materialien zum Selbststudium zur Ver-
fügung gestellt. Studienbegleitende Tuto-
rials – mit den für die Basiswissenprüfung
verantwortlichen Dozenten – dienen
der Vertiefung der relevanten Themen.
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Geschäfts-
bedingungen

Volkswirtschaftliche Grundlagen

Volkswirtschaftliche Grundbegriffe
– Grenzen Sie die Begriffe Bruttoinlands- und

Bruttosozialprodukt gegeneinander ab.    4 Punkte

– Erklären und skizzieren Sie ein einfaches volkswirtschaftli-
ches Wirtschaftskreislaufsystem anhand der drei Sektoren: 
p Staat      p Unternehmen     p Private Haushalte
6 Punkte

Angebot und Nachfrage
– Erklären Sie die Begriffe Markt, Angebot und Nachfrage.

6 Punkte

– Wie groß ist die Preiselastizität der Nachfrage im Punkt
(P1 = 1) der Nachfragefunktion P1 = 5-2x 1N?    4 Punkte

Steuerung durch den Markt
– Ein Markt ist durch folgende Funktionen gekennzeichnet:

p P1 = 15-0,5x 1N

p P1 = 3+0,5x 1A

Wie lauten die gleichwertigen Werte für Menge und Preis?
Stellen Sie das Gleichgewicht grafisch dar.     8 Punkte

Monopol und andere Wettbewerbsbeschränkungen
– Stellen Sie grafisch das Gewinnmaximum eines Monopo-

listen dar und erklären Sie, wo der gewinnmaximale Punkt
auf der Nachfragekurve liegt.     8 Punkte

Staatliche Eingriffe in die Preisbildung
– Welche Möglichkeiten hat der Staat, in die Preisbildung

einzugreifen?  3 Punkte

Wirtschaftsprozess als Kreislauf und Volkswirtschaft-
liche Gesamtrechnung
– Skizzieren Sie die geschlossene Volkswirtschaft ohne staat-

liche Aktivität.     6 Punkte

Rechtliche Grundlagen

Grundlagen des BGB 
– Welche Funktion hat das BGB gegenüber anderen

Bereichen des Privatrechts? Welche Funktion hat der
Allgemeine Teil innerhalb des BGB?   3 Punkte

– Erklären Sie den Unterschied zwischen Rechtsfähigkeit und
Geschäftsfähigkeit. Welche Stufen der Geschäftsfähigkeit
gibt es?     8 Punkte

– Worin unterscheiden sich ein Stellvertreter und ein
Erfüllungsgehilfe?     6 Punkte

– Definieren Sie die Begriffe Duldungs- und Anscheins-
vollmacht.     6 Punkte

– Otto will das Grundstück von Heinz kaufen. Sie einigen
sich auf einen Kaufpreis von € 1.000.000. Bei dem Notar
geben sie aus Kostengründen nur einen Kaufpreis von 
€ 700.000 an. Über welche Summe wird ein wirksamer
Vertrag geschlossen?     3 Punkte

– Immobilienmakler Best ist von Ralph bevollmächtigt, des-
sen Grundstück zu verkaufen. Gleichzeitig ist Best von
Armin bevollmächtigt, ein Grundstück zu kaufen.
Daraufhin schließt Best im Namen von Ralph als Verkäufer
mit sich im Namen von Armin als Käufer den
Grundstückskaufvertrag. Ist dieser wirksam?     3 Punkte

Ausgewählte Bestimmungen des Familien- 
und Erbrechts
– Erklären Sie die Wirkung eines gemeinschaftlichen Testa-

ments mit Wiederverheiratungsklausel.     5 Punkte

– Erblasser E hat eine Frau F und zwei Kinder aus der Ehe
mit F. Er hat bei voller Testierfähigkeit ein Testament auf-
gesetzt, nach dem seine Geliebte G Alleinerbin werden soll.
p Ist das Testament wirksam?    2 Punkte 
p Wie verhält es sich mit einer Lebensversicherung, 

die E zugunsten seiner Geliebten abgeschlossen hat?
4 Punkte

Ausgewählte Bestimmungen des Handels- 
und Gesellschaftsrechts
– Die Firma X erteilte dem Angestellten Y Prokura. Sie ver-

säumte aber, die Prokura in das Handelsregister eintragen
zu lassen. Muss das Erlöschen der Prokura dennoch in das
Handelsregister eingetragen werden?     2 Punkte

– Olaf kauft die Firma des Frank. 
p Haftet Olaf für Verbindlichkeiten der Firma, die 

vor dem Kauf entstanden sind?     2 Punkte
p Kann Olaf die Haftung für Verbindlichkeiten der 

Firma, die vor dem Kauf entstanden sind, aus-
schließen?     2 Punkte

Musterklausur
zur Basiswissenprüfung
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Geschäfts-
bedingungen

Spezielles Recht für Finanzdienstleistungen
– Der Anlageberater A verkauft dem Kunden K aufgrund

des Prospekts der Firma F einen bestimmten Fonds. Wie
sich später herausstellt, war der Prospekt fehlerhaft, was
die Unternehmenszahlen betrifft.
p Wie sieht die Haftung des A aus?     3 Punkte
p Muss A haften, wenn der erhoffte Anlageerfolg 

nicht eintritt?     3 Punkte

– A vermittelt dem Kunden K den Kauf von Warentermin-
kontrakten über einen bestimmten Anbieter, von dem er
eine hohe Provision erhält. Aufgrund zurückgehender
Rohstoffpreise und dem dadurch verbundenen äußersten
Risiko des Geschäfts glaubt A selbst nicht an einen Erfolg.
A läßt sich von K schriftlich bestätigen, dass er K über das
Risiko des Geschäfts aufgeklärt hat.
p Wie sieht nun die Haftung des A aus?  3 Punkte
p Wie sieht die Beweislastverteilung aus, wenn K 

gerichtliche Schadensersatzansprüche geltend macht?    
3 Punkte

Finanzmathematik und Statistik

Grundlagen der Finanzmathematik 
– Ein Vater entschließt sich zu Weihnachten 2008, seinem

studierenden Sohn einen besonderen Examensanreiz zu
bieten. 
p Er möchte ihm eine mit der Semesterzahl wachsende 

Prämie zahlen, und zwar per Überweisung von 
€ 1.000 am 31.12.2008
€ 1.500 am 31.12.2009
€ 2.000 am 31.12.2010
€ 2.500 am 31.12.2011
auf ein Konto, über das der Sohn (noch) nicht ver-
fügen kann. Anschließend möchte er ein Jahr lang 
die akademische Karriere seines Sohnes beobach-
ten und davon weitere Entscheidungen abhängig 
machen. 
Wie hoch wäre das Guthaben am 31.12.2012 
bei einem Zinssatz von 5% p. a.?     8 Punkte

p Alternativ könnte er am 01 .01 .2009 einmalig einen 
entsprechenden Betrag auf das Konto überweisen. 
Wie hoch müsste dieser Betrag sein, damit bei einer 
Verzinsung von 5% p. a. Ende 2012 das gleiche Gut-
haben wie bei der ersten Teilfrage erreicht wird?     
4 Punkte

– Der frischgebackene Diplom-Kaufmann Hans G. hat sich
zum Ziel gesetzt, innerhalb von 10 Jahren Millionär zu wer-
den. Die Höhe seiner Gehaltsforderung in den Bewer-
bungsgesprächen will er nach dem Betrag richten, den er
jeweils am Jahresende anlegen muss, um in 10 Jahren über
den Betrag von € 1.000.000 verfügen zu können. Dabei
geht er von einer Verzinsung der angelegten Beträge von
10% p. a. aus.
Welches Jahresgehalt wird Hans G. fordern, wenn er 
€ 30.000 pro Jahr für seinen Lebensunterhalt benötigt?
8 Punkte

Grundlagen der Statistik
– Bei einem Langlaufwettbewerb ergaben sich folgende

Laufzeiten (in Stunden):
3,2  3,0  2,9  3,0  3,3  3,3  3,9  2,9  4,0  3,4  3,1 3,6
Bestimmen Sie den Median der Verteilung.   4 Punkte

– In 180 Geschäften wurden die Verkaufspreise eines
Produktes analysiert. Dabei ergab sich folgende Verteilung:

Verkaufspreisklasse in €/Stück Anzahl der Geschäfte

7,20 bis 7,39 20

7,40 bis 7,59 28

7,60 bis 7,79 38

7,80 bis 7,99 42

8,00 bis 8,19 24

8,20 bis 8,39 18

8,40 bis 8,59 10

Berechnen Sie den Durchschnittspreis und die Standard-
abweichung.   12 Punkte

Bank- und Börsenprodukte

Kapitalmarkt
– Zentrales Ziel des Europäischen Systems der Zentral-

banken (ESZB) ist die Gewährleistung der Preisstabilität in
Europa. Erläutern Sie kurz die geldpolitischen Instrumente, 
die der EZB zur Erfüllung dieses Ziels zur Verfügung ste-
hen.     6 Punkte

– Beschreiben Sie den Aufbau des deutschen Banken-
systems und ordnen Sie folgende Institute zu: 
p Privatbanken
p Kapitalanlagegesellschaften
p Private Hypothekenbanken     6 Punkte

Musterklausur
zur Basiswissenprüfung
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Börsensysteme und Auftragsabwicklung
– Einem Skontenführer liegen folgende Aufträge für ein im

Amtlichen Markt gehandeltes Papier vor:

Kauf Limit € Verkauf Limit €
Stück je Stück Stück je Stück

59 billigst – –

42 258,00 – –

100 257,00 53 253,50

72 256,00 32 255,00

15 254,00 36 257,00

22 253,50 4 1 257,60

90 252,00 80 bestens

Wie wird die festgestellte Kursnotiz lauten?     8 Punkte

– In den amtlichen Kursblättern finden sich hinter den Kurs-
angaben für Aktien, Anleihen, Optionsscheine, etc. so
genannte Zusätze und Hinweise, die für die Interpretation
der Kurse bzw. das Zustandekommen der Kurse von
Wichtigkeit sind. Erklären Sie stichwortartig die Bedeutung
folgender Kürzel: 
p bG   p ebG   p exBR   p exD   p -T       5 Punkte

Anlagen am Aktienmarkt
– Nennen Sie den Unterschied zwischen Stammaktien und

Vorzugsaktien und führen Sie aus, weshalb ein Unterneh-
men bestrebt sein kann, Vorzugsaktien auszugeben.   
4 Punkte

– Das Grundkapital einer Aktiengesellschaft wird von 
€ 2 Mio. auf € 3 Mio. erhöht. Demnach entspricht die
Berichtigung dem Verhältnis 2:1. Zeigen Sie rechnerisch
die Auswirkungen der Kapitalerhöhung auf den
Aktienbestand eines Aktionärs bei einer bestehenden
Aktienposition von 1.000 Aktien zu einem Kurs von €
445,00 vor der Kapitalerhöhung im Hinblick auf:
p den Wert dieser Aktienposition
p die Anzahl der Aktien
p den Stimmrechtsanteil des Aktionärs    6 Punkte

– Sie analysieren für einen guten Freund (kostenfrei) seinen
Depotbestand.
p Geben Sie alle errechenbaren Kennzahlen aus dem 

unten aufgeführten Depot an.

Bezeichnung Aktueller Kurs Dividende Gewinn

Auto X AG 189,00 04,70 12,00

Chemie Y AG 081 ,20 03,20 08,00

Software Z AG 990,00 12,00 21 ,00

Nachdem Ihr Freund sich die entsprechenden Kennzahlen
angesehen hat, schlägt er vor, den Bestand an Chemie Y-
Aktien zu erhöhen, da diese hier im Vergleich zu den
anderen Aktien der verschiedenen Branchen am günstig-
sten bewertet seien.
p Nehmen Sie zu dieser Aussage Stellung.    8 Punkte

Anlagen am Rentenmarkt
– Ihr unbedarfter Kunde R kommt mit einer Fachzeitschrift

zu Ihnen und zitiert daraus den in Finanzkreisen bekannten
Wertpapierspezialisten F mit folgender Aussage: „Die
Volatilität eines Reverse Floaters ist in der Regel doppelt
so groß wie die eines traditionellen festverzinslichen
Wertpapiers“.
p Erklären Sie Ihrem Kunden die Finanzinnovation 

Reverse Floater.
p Erläutern Sie den Begriff  Volatilität.
p Nehmen Sie zu obiger Aussage Stellung.    10 Punkte

– In einem Telefonat erwähnt Ihr Kunde, dass er gerne sein
Optionsrecht aus dem Optionsschein seiner alten
Optionsanleihe ausüben würde. Er wisse allerdings nicht,
ob das nun ein passender Zeitpunkt sei. Er gibt Ihnen die
folgenden Daten zu einer kurzen Analyse:
Bezugsverhältnis 5:1 ; Kurs Optionsschein € 18,00;
Kurs Basisaktie € 300,00; Basispreis € 250,00;
Restlaufzeit 1 1 Monate
p Sie berechnen Ihrem Kunden vorab das Aufgeld 

sowie den Hebel dieses Optionsscheins und verein-
baren einen Gesprächstermin für ein ausgiebiges 
Beratungsgespräch. Legen Sie jeweils den Rechen-
weg dar.

p Schreiben Sie bitte auf Wunsch Ihres Kunden kurz 
nieder, was Aufgeld bzw. Hebel im konkreten Fall 
bedeuten.

p Was passiert, wenn der Optionsscheininhaber bis 
zum Ende der Optionsfrist nicht von seinem Recht 
Gebrauch macht?    12 Punkte
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Geschäfts-
bedingungen

Anlagen in Investmentfonds
– Ihren äußerst kritischen Kunden K konnten Sie im Rahmen

eines Erstgesprächs für ein Engagement in Investmentfonds
mit Schwerpunkt Europa begeistern. Er stellt Ihnen ab-
schließend die Frage nach der Sicherheit seines Geldes bei
einer Investition in diesem Markt. Erläutern Sie ihm genau,
welchen Risiken sein Geld ausgesetzt ist. Gehen Sie dabei
auf die Punkte: 
p Organisationsform der Investmentfonds
p Gesetzliche Grundlagen und
p Überwachungsmöglichkeiten ein.   9 Punkte

– Nachdem Sie Ihren Kunden K zu seiner vollsten Zufrie-
denheit aufgeklärt haben, will er von Ihnen ein konkretes
Angebot für eine Einmalanlage in Höhe von € 300.000.
Seinen Anlagehorizont beschreibt er mit sechs Jahren.

Angebot A Angebot B

Ausgabeaufschlag 4,5 % 0,0 %

Jährliche Managementgebühr 0,75 % 1 ,5 %

p Zeigen Sie Ihrem Kunden K rechnerisch die aus 
Kostengesichtspunkten günstigere Anlage auf. 
Argumentieren Sie anhand des Vermögensendwer-
tes ohne Berücksichtigung der Wertentwicklung. 

p Bestimmen Sie den Zeitpunkt, bei dem beide Ange-
bote gleiche Gesamtkosten verursachen.    8 Punkte

Kapitalanlagen im Ausland
– Bei Konten- und Anleihe-Anlagen in Fremdwährung ist der

Break-even-Wechselkurs (kritischer Wechselkurs) eine
wichtige Entscheidungsdeterminante.
p Erläutern Sie den Begriff des Break-even-Wechsel-

kurses.
p Ermitteln Sie den Break-even-Wechselkurs, wenn 

folgende Anlage-Rahmendaten im Zeitpunkt der 
Investition vorliegen:
€-Zins: 6,15 %
US-Dollar-Zins: 7,75 %
Anlagedauer: 3 Jahre
US-Dollar: € 1 ,05     8 Punkte

Immobilien

Motivation für den Erwerb von Immobilien
– Warum ist die optimale Erfüllung aller Zielsetzungen des

„Magischen Vierecks der Kapitalanlage“ nicht realisierbar?
Erläutern Sie diese Problematik an einem kurzen Beispiel
für den Erwerb von Immobilien.     5 Punkte

– Nennen Sie die beim Immobilienkauf wichtigsten Motive für:
p Eigentümer
p Kapitalanleger    4 Punkte

Investition in Immobilien
– Skizzieren Sie die folgenden Immobilienfonds in Bezug auf

ihre charakteristischen Merkmale: 
p Offener Immobilienfonds
p Geschlossener Immobilienfonds
p Immobilien-Leasing-Fonds    10 Punkte

– Bei der lmmobilienauswahl kommt dem Standort eine
besondere Bedeutung zu. Worin unterscheiden sich der
Makro- und der Mikrostandort?     4 Punkte

Finanzierung von Immobilien
– Sie spielen mit dem Gedanken, Ihren Traum von den eige-

nen vier Wänden zu verwirklichen. Welche Positionen
sind bei der Berechnung der Belastungsquote unbedingt
zu berücksichtigen?     4 Punkte

– Unterscheiden Sie die Begriffe Beleihungswert und
Beleihungsgrenze. Bis zu welchen Beleihungsgrenzen wer-
den 1a-Hypotheken von Banken bzw. Versicherungs-
gesellschaften vergeben?     4 Punkte

– Ein Kunde benötigt zur Finanzierung einer Immobilie ein
Darlehen in Höhe von € 200.000. In einem der vorliegen-
den Finanzierungsangebote wird ein Disagio in Höhe von
5 % angesetzt. Er bittet Sie um Mithilfe bei der Klärung fol-
gender Fragen:
p Was ist die Bedeutung eines Disagios?
p Wie hoch ist bei Inanspruchnahme des Disagios die 

Finanzierungslücke und welche Möglichkeiten gibt 
es, sie zu schließen?     6 Punkte

Vermietung und Verwaltung von Immobilien
– Welche Einschränkungen bzw. Grenzen gelten in Bezug 

auf die Vereinbarung eines Mietzinses bei: 
p Frei finanziertem Wohnungsbau 
p Öffentlich gefördertem Wohnungsbau
p Gewerbeobjekten     4,5 Punkte

Musterklausur
zur Basiswissenprüfung
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– Der Begriff der Eigentumswohnung wird im Wohnungs-
eigentumsgesetz nicht verwendet. Stattdessen unterschei-
det der Gesetzgeber in Sondereigentum und Gemein-
schaftseigentum. Erläutern Sie die Begriffe und legen Sie
dar, wie Sondereigentum gebildet werden kann.    5
Punkte

Wirtschaftlichkeitsberechnungen
– Folgende Daten aus dem Prospekt einer Neubau-

Eigentumswohnung sind gegeben:
Kaufpreis € 450.000, Jahresnettokaltmiete € 21 .600,
Verwaltungs- und Instandhaltungskosten € 1 .500,
Kaufnebenkosten € 20.250. Berechnen Sie die:
p Mietrendite brutto vor Steuern sowie das Miet-

Preis-Verhältnis
p Mietrendite netto vor Steuern sowie das Miet-

Preis-Verhältnis    8 Punkte

– Ein Kunde bittet Sie im Vorfeld eines Wohnungskaufs, eine
langfristige Liquiditätsrechnung für diese Investition durch-
zuführen.
p Welchen Planungszeitraum sollten Sie berücksich-

tigen?
p Welche Parameter sind bei der Erstellung einer 

Langfristrechnung zu berücksichtigen?
p Welche Wertansätze erscheinen Ihnen realistisch?
6 Punkte

Bewertung von Immobilien
– Der Eigentümer der im Folgenden beschriebenen Immo-

bilie in Erlangen bittet Sie, deren Verkehrswert zum 1. Ja-
nuar 2009 zu ermitteln. Begründen Sie getroffene Annah-
men sowie Ihre Vorgehensweise.
Bei der Immobilie handelt es sich um ein Mehrfamilien-
haus, in dessen Erdgeschoss sich eine Zahnarztpraxis
befindet. Sowohl der Zahnarzt als auch die anderen
Mieter verfügen über eine sehr gute Bonität. Das Haus
wurde im Jahre 1969 gebaut und 1989 grundlegend
saniert und modernisiert.
Außerdem sind Ihnen folgende Basisdaten bekannt:

Grundfläche 625 m2

GFZ 1 ,8

Vermietbare Fläche Praxis 250 m2

Durchschnittsmiete Praxis € 1 1 /m2

Vermietbare Fläche Wohnen 720 m2

Durchschnittsmiete Wohnen € 7/m2

Der Bodenwert beträgt  € 600/m2.
Die Verwaltungskosten belaufen sich auf durchschnittlich
4,5%.
Die Instandhaltungskosten liegen bei 7%.
Alle Betriebskosten werden von den Mietern anteilig
getragen.
Der vom Gutachterausschuss ermittelte Liegenschaftszins
beträgt 7%.     14 Punkte

Versicherungen

Allgemeine Grundlagen
– Gegeben sind die folgenden Versicherungen:

Feuerversicherung, Haftpflichtversicherung, Kranken-
versicherung, Kreditversicherung, Lebensversicherung,
Rechtsschutzversicherung, Sturmversicherung, Unfall-
versicherung sowie Verbundene Hausratversicherung.
Gliedern Sie die Versicherungen nach den versicherten
Gegenständen in
p Personenversicherung
p Sachversicherung
p Vermögensversicherung.     4,5 Punkte

– Versicherungsschutz wird von Versicherungsunternehmen
gewährt. Diese unterliegen Einschränkungen hinsichtlich
der Rechtsform und der Geschäfte.
p Welches sind die für Versicherungsunternehmen 

zulässigen Unternehmensformen?
p Begründen Sie, warum Personengesellschaften 

nicht zum Betrieb von Versicherungsgeschäften 
zugelassen sind.     4 Punkte

Grundlagen des Versicherungsrechts
– Die meisten Vertragsverhältnisse sind im Bürgerlichen

Gesetzbuch (BGB) geregelt, der Versicherungsvertrag hin-
gegen hat eine eigene rechtliche Grundlage.
p Wo ist der Versicherungsvertrag gesetzlich geregelt?
p Nennen Sie weitere Rechtsquellen, in denen das 

Versicherungsverhältnis behandelt wird.     3 Punkte
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Geschäfts-
bedingungen

– Ein Kunde beantragt eine Krankheitskosten-Vollversiche-
rung. Die Rückfrage beim Hausarzt ergibt ein schweres
Herzleiden. Daraufhin fertigt der Versicherer einen Ver-
sicherungsschein aus, der einen generellen Ausschluss für
Herzkrankheiten enthält. 
p Durfte der Versicherer so handeln oder hätte er 

einen Versicherungsschein ausstellen müssen, der 
die Antragsdaten beinhaltet?

p Muss der Kunde die geänderten Annahmebedin-
gungen akzeptieren?

p Was wird mit dem Begriff Billigkeitsklausel 
bezeichnet?     6 Punkte

Private Haftpflichtversicherung
– Erläutern Sie den Begriff Haftpflicht und nennen Sie die

gesetzliche Grundlage für Verschuldenshaftung.    4 Punkte

Unfallversicherung
– In einem Beratungsgespräch über den Abschluss einer

Unfallversicherung will der Kunde wissen, wo der
Unterschied bei der progressiven Invaliditätsstaffel zur
Mehrleistung liegt. 
p Erklären Sie den Begriff Progression.
p Wie erfolgt die Progression?
p Erläutern Sie, was Mehrleistungen im Invaliditäts-

falle sind.     6 Punkte

Gesetzliche Krankenversicherung
– Nennen Sie die Personenkreise, die sich von der Versi-

cherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung
auf Antrag befreien lassen können.      4 Punkte

Private Krankenversicherung
– Welche Leistungsarten unterscheidet man in der privaten

Krankenversicherung?      4 Punkte

Lebensversicherung
– Neben der sozialen Rentenversicherung gibt es auch in

der Individualversicherung Rentenversicherungen.
p Was ist eine aufgeschobene Leibrente (ohne 

Besonderheiten)? 
p Was bedeutet Rentengarantie bei der sofort be-

ginnenden Leibrente?     6 Punkte

– Die Überschussbeteiligung ist eines der entscheidenden
Argumente beim Verkauf einer Lebensversicherung. 

p Erläutern Sie die Entstehung von Überschüssen.
p Welche Möglichkeiten der Verteilung gibt es bzgl. 

der Überschüsse?
p Nennen Sie bitte die Ausschüttungsverfahren der 

Überschüsse in der Lebensversicherung.  9 Punkte

– Erklären Sie bei den folgenden Versicherungsformen, wann
die Leistung fällig wird:
p Todesfallversicherung
p Gemischte Versicherung
p Termfixversicherung    4,5 Punkte

Gesetzliche Rentenversicherung
– Nennen Sie die Rentenformel und erläutern Sie die einzel-

nen Faktoren stichwortartig.     4 Punkte

Versicherungen für Selbständige und Unternehmen
– Welche Formen der betrieblichen Altersversorgung gibt

es?     5 Punkte

Verbundene Hausrat- und Wohngebäude-
versicherung
– Einem Hausratvertrag liegt eine Versicherungssumme von

€ 100.000 zugrunde. Durch einen Brand entsteht ein
Schaden in Höhe von € 20.000. Bei der Schadenregulie-
rung stellt sich heraus, dass der gesamte Hausrat jedoch
einen Wert von € 200.000 hat.
p Erläutern Sie die Leistungspflicht des Versicherers 

bei einer Schadenversicherung, wozu auch die 
Hausratversicherung gehört.

p In welcher Form hat der Schadensersatz zu 
erfolgen?

p Wie wird die Entschädigung bei einer Unterver-
sicherung errechnet?     9 Punkte

– Die Versicherungsbedingungen kennen keine Definition
zum Begriff Gebäude. Die Begriffsdefinition für Gebäude
erfolgt daher in Anlehnung an das Sachenrecht des Bür-
gerlichen Gesetzbuches.
p Erläutern Sie den Begriff Gebäude im Sinne 

des BGB.
p Was versteht man gemäß VGB 88 unter versicher-

tem Gebäude?     4 Punkte

Rechtsschutzversicherung
– Erklären Sie die Leistungsarten der Rechtsschutz-

versicherung:
p Schadensersatz-Rechtsschutz
p Straf-Rechtsschutz   6 Punkte

Musterklausur
zur Basiswissenprüfung
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Geschäfts-
bedingungen
Literaturempfehlungen
zur Basiswissenprüfung

Volkswirtschaftliche
Grundlagen
Bartling, H./Luzius, F.:
Grundzüge der Volkswirtschafts-
lehre, 16. verbesserte und ergänz-
te Aufl., München 2008

Bender, D./Berg, H./
Cassel, D.:  Kompendium der
Wirtschaftstheorie und
Wirtschaftspolitik 1 + 2, 9. Aufl.,
München 2007

Fehl, U./Oberender, P.:
Grundlagen der Mikroökonomie,
9. Aufl., München 2004

Frenkel, M./John, K. D.:
Volkswirtschaftliche Gesamtrech-
nung, 6. Aufl., München 2006

Heertje, A./Wenzel, H.-D.:
Grundlagen der Volkswirtschafts-
lehre, 7. Aufl., Berlin 2008

Richard, W./Hartmann, G.
B./ Schneider, G.: Grundkurs
der Volkswirtschaftslehre, 27.
Aufl., Rinteln 2007

Siebert, H.: Einführung in die
Volkswirtschaftslehre, 15. Aufl.,
Stuttgart 2007

Woll, A.: Allgemeine Volkswirt-
schaftslehre, 15. Aufl., München
2007

Rechtliche Grundlagen
Arens, W.: Gesellschaftsrecht
(mit CD-ROM), 3. Aufl., Bonn
2007

Assmann, H.-D./
Schütze, R. A.: Handbuch des
Kapitalanlagerechts, 3. Aufl.,
München 2007

Brox, H.: Allgemeiner Teil des
BGB, 32. Aufl., Köln 2008

Bünstorf, S.: Einführung in das
Erbrecht, 3. Aufl., Altenberge
2008

Bydlinski, P.: Grundzüge des
Privatrechts für Ausbildung und
Praxis, 7. Aufl., Wien 2007

Dauner-Lieb, B./Heidel, T./ 
Ring, G. (Hrsg.): Anwalt-
kommentar BGB, 2. Aufl., Bonn
2007

Klunzinger, E.: Grundzüge des
Gesellschaftsrechts, 15. Aufl.,
München 2009

Klunzinger, E.: Grundzüge des
Handelsrechts, 14. Aufl., München
2006

Kraft, A./Kreutz, P.: Gesell-
schaftsrecht, 12. Aufl., Neuwied
2007

Langenbucher, K.: Aktien- 
und Kapitalmarktrecht, 1. Aufl.,
München 2008

Finanzmathematik 
und Statistik
Bleymüller, J./Gehles, G./
Geilicher, H.: Statistik für
Wirtschaftswissenschaftler, 
15. Aufl., München 2008

Holland, D./Holland, H.:
Mathematik im Betrieb, 9. Aufl.,
Wiesbaden 2008

Holland, H./Scharnbacher,
K.: Grundlagen der Statistik, 
7. Aufl., Wiesbaden 2006

Olfert, K. (Hrsg.): Kompakt-
Training Wirtschaftsmathematik,
2. Aufl., Leipzig 2008 

Pfeifer, A.: Praktische Finanz-
mathematik, 5. Aufl., Frankfurt am
Main 2009

Scharnbacher, K.: Statistik im
Betrieb,14. Aufl., Wiesbaden 2004

Schwarze, J.: Mathematik für
Wirtschaftswissenschaftler, Bd. 1:
Grundlagen, 12. Aufl., Herne 2004

Schwarze, J.: Aufgaben-
sammlung zur Mathematik für
Wirtschaftswissenschaftler, 
5. vollständig überarbeitete Aufl.,
Herne 2008
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Geschäfts-
bedingungen

Immobilien
Brückner, M./Lücke, F.: 
Immobilienkauf (mit CD-Rom), 
4. Aufl., München 2007

Burk, P./Weizenhöfer, G.: 
Der Kauf einer Eigentumswoh-
nung, 2. Aufl., Berlin 2006

Falk, B. (Hrsg.): Handbuch
Gewerbe- und Spezialimmobilien,
Landsberg 2005

Gerhards, H./Keller, H.:
Gabler Lexikon Baufinanzierung,
8. Aufl., Wiesbaden 2002

Hellerforth, M.:
Immobiliensteuern kompakt, 
1. Aufl., München 2008

Metzger, B.: Wertermittlung
von Immobilien und Grund-
stücken, 3. aktualisierte Aufl.,
München 2008

Pachowsky, R.: Profi-Handbuch
Wohnungs- und Hausverwaltung,
7. Aufl., Regensburg 2007

Schiebel, H.: So finanziere ich
Haus und Wohnung, 10. Aufl.,
München 2004

Schulte, K.-W. (Hrsg.):
Handbuch Immobilieninvestition,
2. Aufl., Köln 2005

Schulte, K.-W.:
Immobilienökonomie Band 1, 
4. Aufl., München 2008

Steibl, F.: Profi Handbuch für
Wohnungseigentümer, 6. Aufl.,
Regensburg 2008

Stiftung Warentest (Hrsg.):
Vererben und erben, 
7. aktualisierte Aufl., Berlin 2009

Usinger, W./Minuth, K.:
Immobilien. Recht und Steuern, 
3. Aufl., Köln 2004

Zitelmann, R.: 
Vermögen bilden mit Immobilien,
2. Aufl., Freiburg 2006

Versicherung
Boetius, J.: Private Kranken-
versicherung nach der Gesund-
heitsreform und VVG-Reform,
Frankfurt 2008

Buttler, A: Einführung in die
betriebliche Altersversorgung, 
5. neu bearbeitete und aktuali-
sierte  Aufl., Karlsruhe 2008

van Bühren, H.: 
Handbuch Versicherungsrecht, 
2. Aufl., Bonn 2003

Führer, C./Grimmer, A.:
Einführung in die Lebensversiche-
rungsmathematik, Karlsruhe 2006

Kurzendörfer, V.: Einführung
in die Lebensversicherung, Karls-
ruhe 2008

Scheele, N./Büser, W.:
Pflegefall – was tun?, 7. Aufl.,
Düsseldorf 2008

Spremann, K. (Hrsg.):
Versicherungen im Umbruch,
Berlin 2005

Wandt, M./Weyers, H.-L.:
Versicherungsrecht, 4. völlig neu
bearbeitete und erweiterte Aufl.,
Köln 2009

Literaturempfehlungen
zur Basiswissenprüfung

Bank- und Börsenprodukte
Beike, R./Schlütz, J.:
Finanznachrichten lesen, ver-
stehen, nutzen, 4. Aufl., Stuttgart
2005

Dembowski, A.: Profi-
Handbuch Investmentfonds, 
4. Aufl., Regensburg 2007

Gerke, W./Kölbl, K.: 
Alles über Bankgeschäfte, 
3. erweiterte Aufl., München
2004

Gerke, W./Kölbl, K.: Börsen-
Lexikon, Wiesbaden 2002

Hartmann-Wendels, T./
Pfingsten, A./Weber, M.:
Bankbetriebslehre, 
4. Aufl., Berlin 2006

Hockmann, H. J./Thießen, F.
(Hrsg.): Investment Banking, 
2. Aufl., Stuttgart 2007

Issing, O.: Einführung in die
Geldtheorie, 14. Aufl., München
2006

Kümpel, S.: Bank- und Kapital-
marktrecht, 3. erweiterte Aufl.,
Berlin 2004

Lindmayer, K. H.: Geldanlage
und Steuer 2009, Wiesbaden
2008

Lüdicke, J./Arndt, J.-H./
Bruchweiler, S.: Geschlossene
Fonds, 4. Aufl., München 2006

Moritz, G.: Handbuch Finanz-
und Vermögensberatung, 1. Aufl.,
Wiesbaden 2004

Perridon, L./Steiner, M.:
Finanzwirtschaft der Unterneh-
mung, 14. Aufl., München 2007

Steiner, M./Bruns, C.:
Wertpapiermanagement, 
9. Aufl., Stuttgart 2007

Wahl, D.: Handbuch der 
privaten Kapitalanlage, 4. Aufl.,
Köln 2008

Wiedemann, A.: 
Financial Engineering: Bewertung
von Finanzinstrumenten, 4. Aufl.,
Frankfurt 2007
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Vorbereitungsmodule
und Tutorial-Termine

Die EBS Finanzakademie bietet zur Vor-
bereitung auf die Basiswissenprüfung zum
Präsenzstudium Level I zwei aufeinander
abgestimmte Module an. Diese Vor-
bereitungsmodule sind als praxisorien-
tiertes, berufsbegleitendes Selbststudium
konzipiert. Jedes Vorbereitungsmodul
umfasst – abhängig vom jeweiligen Stand
der Vorkenntnisse – bis zu 200 Stunden
Bearbeitungszeit sowie ein zwei- bzw.
dreitägiges Tutorial zur Beantwortung
von Fragen und zur Prüfungsvorberei-
tung. Die Texte sind pädagogisch-didak-
tisch aufbereitet und können später als
Kompendium genutzt werden.

Prof. Dr. Rolf Tilmes zeichnet für die Ge-
samtkoordination verantwortlich. 

Das Vorbereitungsmodul 1 umfasst
die Bereiche
p Volkswirtschaftliche Grundlagen
p Rechtliche Grundlagen
p Finanzmathematik und Statistik
p Bank- und Börsenprodukte

Das Vorbereitungsmodul 2 umfasst
die Bereiche
p Immobilien
p Versicherungen

Jedes Vorbereitungsmodul kann zum
Preis von € 1.500 sofort einzeln ge-
bucht werden. Die EBS Finanzakademie
behält sich jedoch vor, bis zum Beginn
eines jeden Jahrgangs die Tutorialtexte
auf sich ändernde Rahmenbedingungen
anzupassen und zu aktualisieren. In die-
sem Falle wird Frühbuchern eine Aus-
tauschlieferung angeboten. 

Bitte benutzen Sie zur Buchung den Be-
werbungsbogen.

Folgende Termine sind für die Tutorials
vorgesehen:

21. Jahrgang 2009/2010

1. Tutorial-Wochenende
10.-12. Dezember 2009

2. Tutorial-Wochenende
15.-16. Januar 2010

22. Jahrgang 2010/2011

1. Tutorial-Wochenende
09.-11. Dezember 2010

2. Tutorial-Wochenende
14.-15. Januar 2011
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Geschäfts-
bedingungen
Studieninhalte der Vorbereitungsmodule 
und Themen der Basiswissenprüfung

1 Volkswirtschaftslehre

1.1 Grundlagen

1.1.1 Volkswirtschaftliche Grundbegriffe

1.1.2 Einordnung in die Wirtschafts-
wissenschaften

1.2 Wirtschaftskreislauf und volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnung

1.2.1 Wirtschaftskreislauf und
Sozialprodukt

1.2.2 Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnung

1.2.3 Wirtschaftspolitisches Zielsystem
in Deutschland

1.3 Geld- und Kreditwesen

1.3.1 Geldmengendefinitionen, Geld-
schöpfung und Geldwertstörungen

1.3.2 Rolle einer Zentralbank am Bei-
spiel der Deutschen Bundesbank

1.3.3 Europäische Zentralbank

1.4 Konjunktur- und
Wachstumstheorie

1.4.1 Grundlagen der Wachstums-
theorie

1.4.2 Grundlagen der Konjunkturtheorie

1.4.3 Konjunkturpolitische Instrumente

1.5 Finanztheorie

1.5.1 Ziele wirtschaftspolitischer
Aktivitäten

1.5.2 Rolle der öffentlichen Haushalte

1.6 Außenwirtschaftstheorie

1.6.1 Zahlungsbilanz und Wechselkurse

1.6.2 Internationale Arbeitsteilung und
außenwirtschaftliches Gleich-
gewicht

1.7 Wirtschaftspolitik

1.7.1 Wirtschaftspolitische Zielsetzun-
gen und Steuerungskonzepte

1.7.2 Wirtschaftspolitische Stabilitäts-
politik

1.8 Europäische Währungsunion

1.8.1 Grundlagen der Europäischen
Währungsunion

1.8.2 Vor- und Nachteile einer
Währungsunion

2 Recht

2.1 Aufbau der Rechtsordnung in
Deutschland und der EU

2.1.1 Struktur der Rechtsordnung in
Deutschland

2.1.2 Struktur der Europäischen Rechts-
ordnung

2.2 Schuld- und Sachenrecht

2.2.1 Grundlagen des bürgerlichen
Rechts

2.2.2 Ausgewählte Bestimmungen des
Familien- und Erbrechts

2.2.3 Ausgewählte Bestimmungen des
Handels-, Gesellschafts- und
Wettbewerbsrechts

2.3 Spezielles Recht für
Finanzdienstleistungen

2.3.1 Zivilrechtliche Haftungs-
bestimmungen

2.3.2 Strafrechtliche Haftungs-
bestimmungen

3 Finanzmathematik 
und Statistik

3.1 Finanzmathematische Grund-
lagen

3.1.1 Zinseszins- und Rentenrechnung

3.1.2 Effektivverzinsung

Vorbereitungsmodul 1
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3.2 Statistische Grundlagen

3.2.1 Deskriptive Statistik

3.2.2 Analytische Statistik

4 Bank- und Börsenprodukte 

4.1 Geld- und Kapitalmärkte

4.1.1 Rahmenbedingungen

4.1.2 Geldmarkt

4.1.3 Devisenmarkt

4.1.4 Rentenmarkt

4.1.5 Aktienmarkt

4.2 Börsensysteme und Auftrags-
abwicklung

4.2.1 Organisation der Börse und
Marktsegmente

4.2.2 Handelsteilnehmer und Handels-
durchführung

4.2.3 Dienstleistungsgeschäfte der
Kreditinstitute

4.3 Anlage in Aktien

4.3.1 Grundlagen und Einteilungs-
kriterien

4.3.2 Rechte aus Aktien

4.3.3 Übertragung von Aktien

4.3.4 Chancen und Risiken

4.4 Anlage in Gläubigerpapieren

4.4.1 Grundlagen und Einteilungs-
kriterien

4.4.2 Festverzinsliche Wertpapiere

4.4.3 Variabel verzinsliche Wertpapiere

4.4.4 Gläubigerpapiere mit Sonder-
rechten

4.4.5 Renditebegriffe

Vorbereitungsmodul 2

4.5 Anlage in Investmentfonds

4.5.1 Grundlagen und Einteilungs-
kriterien

4.5.2 Gesetzliche Bestimmungen

4.5.3 Organisation der Investment-
gesellschaften

4.5.4 Anlagepolitik und Ertrags-
verwendung

4.5.5 Anlagemöglichkeiten und Vertrieb

4.5.6 Anteilspreise und Kosten der
Investmentanlage

5 Immobilien

5.1 Grundlagen

5.1.1 Einteilungskriterien von Immobilien

5.1.2 Motive für den Immobilienerwerb

5.2 Investition in Immobilien

5.2.1 Investitionskonzepte

5.2.2 Immobilienauswahl und Standort-
analyse

5.2.3 Kaufvertrags- und grundbuchrecht-
liche Grundlagen

5.3 Finanzierung von Immobilien

5.3.1 Finanzierungsziele und -konzepte

5.3.2 Elemente und Ablauf der
Immobilienfinanzierung

5.3.3 Kreditsicherungsrechtliche
Grundlagen

5.4 Bewertung und Verwertung von
Immobilien

5.4.1 Bewertungsanlässe und -verfahren

5.4.2 Bewertungsrechtliche Grundlagen

5.4.3 Freiwillige oder zwangsweise
Veräußerung

5.4.4 Schenkung und Vererbung von
Immobilien

5.5 Vermietung und Verwaltung von
Immobilien

5.5.1 Mietrechtliche Grundlagen

5.5.2 Mietpreiskalkulation

5.5.3 Bewirtschaftung von Immobilien

5.5.4 Wohnungseigentumsrechtliche
Grundlagen
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Studieninhalte der Vorbereitungsmodule 
und Themen der Basiswissenprüfung

6.5 Rechtsschutzversicherung

6.5.1 Versicherungsleistungen

6.5.2 Rechtschutz-Kombinationen

6.5.3 Ausschlüsse

6.6 Unfallversicherung

6.6.1 Gesetzliche Unfallversicherung

6.6.2 Leistungsarten der privaten
Unfallversicherung

6.6.3 Bedarfsermittlung und Versor-
gungslücken

6.6.4 Versicherungsleistungen

6.7 Gesetzliche
Krankenversicherung

6.7.1 Arten und Träger

6.7.2 Leistungen und Beitragsbemessung

6.7.3 Versicherter Personenkreis

6.7.4 Beendigung der Mitgliedschaft

6.8 Private Krankenversicherung

6.8.1 Leistungsarten, -umfang und 
-einschränkungen

6.8.2 Bedarfsermittlung

6.8.3 Beitragsermittlung

6.8.4 Sonderformen der Privaten
Krankenversicherung

6.8.5 Gesetzliche und Private
Pflegeversicherung

6.9 Gesetzliche Rentenversicherung

6.9.1 Merkmale der gesetzlichen
Rentenversicherung

6.9.2 Leistungsarten

6.9.3 Versicherungspflicht und
Beitragsbemessung

6.9.4 Anspruchsvoraussetzungen

6.9.5 Rentenberechnung

6.10 Lebensversicherung

6.10.1 Rahmenbedingungen

6.10.2 Leistungsumfang, Angebotsformen
und Zusatzversicherungen

6.10.3 Bedarfsgerechte
Versicherungssumme

6.10.4 Beitragsberechnung

6.10.5 Versicherungsfall

6.10.6 Überschussbeteiligung

6.11 Versicherungen für Selbständige
und Unternehmen

6.11.1 Grundlagen

6.11.2 Personenversicherungen

6.11.3 Sachversicherungen

6.11.4 Vermögensschadenversicherungen

5.6 Wirtschaftlichkeits-
berechnungen

5.6.1 Liquiditätsrechnung

5.6.2 Rentabilitätsrechnung

5.6.3 Steuerrechnungen

5.6.4 Langfristrechnung mit Prognose-
charakter

6 Versicherungen

6.1 Grundlagen

6.1.1 Versicherungswesen

6.1.2 Strukturen der Versicherungs-
wirtschaft

6.1.3 Steuerliche Behandlung von
Versicherungen

6.1.4 Rückversicherung

6.2 Rechtsgrundlagen

6.2.1 Rechtslehre für das Versicherungs-
wesen

6.2.2 Versicherungsvertragsrecht

6.2.3 Wettbewerbsrichtlinien

6.2.4 Versicherungsaufsichtsrecht

6.3 Private Haftpflichtversicherung

6.3.1 Arten, Leistungsumfang und
Ausschlüsse

6.3.2 Versicherungssumme und Beitrag

6.3.3 Leistungsvoraussetzungen

6.4 Verbundene Hausrat- und
Wohngebäudeversicherung

6.4.1 Leistungsumfang und Ausschlüsse

6.4.2 Versicherungswert, Versicherungs-
summe und Entschädigungs-
grenzen

6.4.3 Prämienberechnung

6.4.4 Ergänzende Versicherungen

Vorbereitungsmodul 2
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Studienphasen, 
-termine und -ort

Das Kontaktstudium Finanzökonomie
umfasst bei Buchung der Level I und II
insgesamt 48 Tage. Teilnehmer des
Level I verbringen 30 Tage an der EBS
Executive Education. Level II beinhaltet
18 Präsenztage. Hinzu kommen Zeiten
für das Erbringen der Prüfungsleistungen
sowie die Eröffnungs- und Abschluss-
veranstaltung.

Das Präsenzstudium besteht aus Block-
phasen und mehreren Wochenend-
phasen. Eine Blockphase umfasst zwi-
schen 8 und 12 Tagen. Die Wochenend-
phasen finden jeweils von Freitagmorgen
bis Samstagnachmittag statt.  Ein Studien-
tag umfasst zwischen 8 Stunden (von
09:30 Uhr bis 17:30 Uhr) und 10 Stun-
den (bis 19:15 Uhr).

Die Gruppengröße wird auf ca. 45 Teil-
nehmer je Kurs beschränkt.

Das Studium findet in der Brentano-
scheune in Oestrich-Winkel und weite-
ren Standorten im Rheingau an folgen-
den Terminen statt:

21. Jahrgang 2009/2010

Eröffnungs-
veranstaltung 14.11.2009

Tutorialwochenende 10. – 12.12.2009

Tutorialwochenende 15. /16.01.2010 

Basiswissenprüfung 30.01.2010

Level I

Blockphase (12 Tage) 22.02. – 06.03.2010

Wochenendphase 19./20.03.2010

Wochenendphase 26./27.03.2010

Wochenendphase 16./17.04.2010

Klausur 23.04.2010

Wochenendphase 23./24.04.2010

Wochenendphase 07./08.05.2010

Wochenendphase 21./22.05.2010

Wochenendphase 28./29.05.2010

Wochenendphase 11./12.06.2010

Wochenendphase 18./19.06.2010

Klausur 02.07.2010

Level II

Blockphase (8 Tage) 02. – 10.07.2010

Blockphase (6 Tage) 23. – 28.08.2010 

Wochenendphase 03./04.09.2010

Wochenendphase 10./11.09.2010

Klausur 25.09.2010

Disputation der 
Projektarbeit 06.11.2010

Abschlussveranstaltung
Level I / II 20.11.2010

22. Jahrgang 2010/2011

Eröffnungs-
veranstaltung 20.11.2010

Tutorialwochenende 09. – 11.12.2010

Tutorialwochenende 14. /15.01.2011 

Basiswissenprüfung 29.01.2011

Level I

Blockphase (12 Tage) 21.02. – 05.03.2011

Wochenendphase 18./19.03.2011

Wochenendphase 25./26.03.2011

Wochenendphase 01./02.04.2011

Klausur 15.04.2011

Wochenendphase 15./16.04.2011

Wochenendphase 13./14.05.2011

Wochenendphase 20./21.05.2011

Wochenendphase 27./28.05.2011

Wochenendphase 10./11.06.2011

Wochenendphase 17./18.06.2011

Klausur 01.07.2011

Level II

Blockphase (8 Tage) 01. – 09.07.2011

Blockphase (6 Tage) 22. – 27.08.2011 

Wochenendphase 02./03.09.2011

Wochenendphase 09./10.09.2011

Klausur 24.09.2011

Disputation der 
Projektarbeit 05.11.2011

Abschlussveranstaltung
Level I / II 19.11.2011
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Geschäfts-
bedingungen

1 Gegenstand des Vertrages

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für
Leistungen der EBS Executive Education GmbH im Rahmen des
Kontaktstudiums Finanzökonomie (im Folgenden „Studien-
gang“) regeln die Erbringung von Schulungsleistungen im
Rahmen des Studiengangs sowie sonstige hiermit im Zu-
sammenhang stehende Leistungen. Die Wissenschaftliche Lei-
tung des Studiengangs liegt beim PFI Private Finance Institute /
EBS Finanzakademie der European Business School (EBS) Inter-
national University Schloss Reichartshausen. Die Vertrags-
leistungen und die Teilnahmevoraussetzungen sind im jeweili-
gen veröffentlichten Katalog (Papierform oder elektronisch im
Internet unter http://www.ebs-finanzakademie.de) enthalten.
Vertragspartner sind die EBS Executive Education GmbH sowie
der zum Studiengang zugelassene Teilnehmer.

2 Bewerbung

2.1 Das Angebot des Studiengangs durch die EBS Executive
Education GmbH erfolgt stets freibleibend.

2.2 Der Antrag auf Zulassung zum Studiengang muss vom
Bewerber schriftlich an das PFI Private Finance Institute / EBS
Finanzakademie, Hauptstraße 31, 65375 Oestrich-Winkel
gerichtet werden. Dem Antrag auf Zulassung sind die nachfol-
gend aufgeführten Unterlagen vollständig beizufügen:

a. Lebenslauf mit Angabe des Ausbildungsweges und des bis-
herigen beruflichen Werdegangs

b. zwei aktuelle Lichtbilder

c. Abschriften oder Ablichtungen der erforderlichen Zeug-
nisse

d. Begründung des Antrags auf Zulassung zum Studiengang

e. eine unterzeichnete und mit Datum versehene Erklärung
des Bewerbers, aus der sich ergibt, dass er die „Ge-
schäftsbedingungen“, die „Prüfungsordnung“ sowie die
„Studiengebühren und Zahlungsbedingungen“ kennt und
als Vertragsbestandteil anerkennt.

3 Zulassung

3.1 Der Wissenschaftliche Leiter des Studiengangs entschei-
det im Falle der Erfüllung der Zulassungskriterien (abgeschlos-
senes Studium und / oder Berufserfahrung) im eigenen Ermes-
sen über die Zulassung des Bewerbers zum Studiengang. Im
Falle einer erforderlichen Anerkennung vergleichbarer Qualifi-
kationen basiert die Zulassung zum Studium auf einer nichtan-
fechtbaren Entscheidung des Zulassungsausschusses. Ein
Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht. Durch Übersen-
dung einer schriftlichen Zulassungsbestätigung der EBS Exe-
cutive Education GmbH an den Bewerber kommt zwischen
diesen Beteiligten das Vertragsverhältnis zustande. Die bei der
Bewerbung eingereichten Unterlagen gem. Ziff. 2.2 e. werden
Vertragsbestandteil. Gemeinsam mit der Zulassungsbestätigung
erhält der zugelassene Teilnehmer die erste
Gebührenrechnung sowie gegebenenfalls eine Übersicht über
die weiteren Zahlungstermine.

3.2 Teilnehmer, die von ihrem Arbeitgeber zum Studiengang
angemeldet werden, treten gegenüber der EBS Executive Edu-
cation GmbH gesamtschuldnerisch als Vertragspartner auf.
Sollte seitens des anmeldenden Auftraggebers keine Zahlung
der Studiengebühren erfolgen, so ist die EBS Executive Edu-
cation GmbH berechtigt, diese direkt dem einzelnen Teilneh-
mer dieses Arbeitgebers in Rechnung zu stellen. Die Gültigkeit
von Vereinbarungen im Innenverhältnis zwischen dem Teilneh-
mer und seinem Arbeitgeber bleiben hiervon unberührt.

4 Zahlungsbedingungen, Verzug

4.1 Rechnungen der EBS Executive Education GmbH sind so-
fort nach Erhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig. 

4.2 Der Teilnehmer ist nur dann berechtigt, fällige Forderun-
gen zu mindern oder nicht zu zahlen, sofern der Anbieter die
Begründung für Beanstandungen akzeptiert hat. Insbesondere
berechtigt die nur zeitweise Teilnahme am Programm oder das
Nichterreichen des Bildungsziels (etwa Nichtbestehen von Prü-
fungen) nicht zu einer Minderung der Vergütung. Ferner ist das
Ausbleiben erwarteter Zuschüsse Dritter zu den Bildungsauf-
wendungen kein berechtigter Grund für eine Zahlungsverwei-
gerung.

Geschäfts-
bedingungen

Studiengebühren

Die Studiengebühren für das Kontaktstu-
dium Finanzökonomie belaufen sich auf
€ 7.000 für Level I und auf € 5.500 für
Level II. Die Studiengebühren sind wie
folgt zur Zahlung fällig:

Level I

Bei Erhalt des Zulassungsbescheids EUR 2.750

Vier Wochen vor Beginn 
des Level I EUR 4.250

jeweils zzgl. gesetzl. MwSt.

Level II

Bei Erhalt des Zulassungsbescheids EUR 1.750

Vier Wochen vor Beginn 
des Level II EUR 3.750

jeweils zzgl. gesetzl. MwSt.

Bei gleichzeitiger Buchung der Level I
und II ermäßigen sich die Studiengebüh-
ren auf insgesamt € 11.750 und sind
wie folgt zur Zahlung fällig:

Level I & II

Bei Erhalt des Zulassungsbescheids EUR 3.500

Vier Wochen vor Beginn 
des Level I EUR 4.125

Vier Wochen vor Beginn 
des Level II EUR 4.125

jeweils zzgl. gesetzl. MwSt.

Im Falle der Annahme des Antrags auf
Zulassung durch die EBS Executive
Education GmbH erhält der Bewerber
eine Buchungsbestätigung mit Angabe
der anfallenden Studiengebühren und
der Zahlungstermine sowie die Gebüh-
renrechnung über den ersten Teilbetrag
(Inskriptionsgebühr).

Prüfungsleistungen im Erstversuch sind in
den Studiengebühren enthalten, auch
der vom Prüfungsamt festgelegte erste
Nachschreibtermin ist kostenfrei. Mit
jeder Anmeldung zu einem weiteren
Nachschreibetermin fallen Kosten in
Höhe von € 150 zzgl. MwSt. an. Wie-
derholungen der Projektarbeit sind mit
Kosten in Höhe von € 550 zzgl. MwSt.
verbunden.

Vorbereitungsmodule 1 + 2
Die Studiengebühren für die einzeln
buchbaren Vorbereitungsmodule zur Ba-
siswissenprüfung belaufen sich je Modul
auf € 1.500 zzgl. MwSt. und sind nach
Erhalt der Buchungsbestätigung zur Zah-
lung fällig.
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4.3 Bei Nichteinhaltung einer Zahlungsfrist ist die EBS Exe-
cutive Education GmbH berechtigt, den Teilnehmer von dem
Studiengang auszuschließen, sofern sie nach Ablauf der jeweili-
gen Zahlungsfrist eine angemessene Nachfrist zur Zahlung
gesetzt hat und gegenüber dem Teilnehmer schriftlich erklärt
hat, sie werde ihn nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist vom
Studium ausschließen.

4.4 Bei Zahlungsverzug ist die EBS Executive Education
GmbH berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % p. a. über
dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu berechnen. Dem
Teilnehmer ist der Nachweis, dass ein geringerer Schaden ent-
standen ist, nicht abgeschnitten.

5 Rücktrittsrechte, Vertragsaufhebung, Änderungen

5.1 Die EBS Executive Education GmbH ist bis drei Wochen
vor Beginn des Studiengangs berechtigt, von dem Vertrag
zurückzutreten, sofern sich bis zu diesem Zeitpunkt eine nicht
hinreichende Teilnehmerzahl für den Studiengang angemeldet
hat. Als nicht hinreichend gilt grundsätzlich eine Teilnehmer-
zahl von weniger als 20 Personen. Der EBS Executive Edu-
cation GmbH steht es jedoch im Einzelfall frei, das Programm
auch mit einer geringeren Anzahl von angemeldeten Teilneh-
mern durchzuführen. Hat der Teilnehmer bereits Studien-
gebühren an die EBS Executive Education GmbH gezahlt, wer-
den ihm diese in gezahlter Höhe erstattet. Weitergehende
Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen.

5.2 Ein Rücktritt seitens des Teilnehmers ist nur bis zum ers-
ten Veranstaltungstag möglich. Im Falle des Rücktritts wird eine
Schadenspauschale in Höhe von 75 % der Studiengebühren er-
hoben, wenn kein qualifizierter Ersatzteilnehmer gefunden
werden kann. Wenn es der EBS Executive Education GmbH
gelingt, den freiwerdenden Studienplatz mit einem anderen
qualifizierten Bewerber zu besetzen, reduziert sich die Scha-
denspauschale auf 25 % der Studiengebühren. Die Schadens-
pauschale umfasst auch den entgangenen Gewinn der EBS Exe-
cutive Education GmbH. Die darüber hinaus bereits gezahlten
Studiengebühren werden erstattet. Dem Teilnehmer steht der
Nachweis offen, dass der EBS Executive Education GmbH kein
oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Wei-
tergehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen.

5.3 Nach Zulassung zum Studiengang ist das Recht zur or-
dentlichen Kündigung des Vertrages durch den Teilnehmer
ausgeschlossen. Dieses gilt auch für den Fall, dass die für einen
Aufenthalt am Veranstaltungsort gegebenenfalls erforderlichen
Aufenthaltsgenehmigungen oder Visa bei den zuständigen staat-
lichen Stellen nicht oder verspätet erteilt werden. Dieses gilt
darüber hinaus für den Fall, dass Prüfungsleistungen, unabhän-
gig davon, ob sie Voraussetzung für die Teilnahme an nachfol-
genden Teilen des Studiengangs sind oder nicht, endgültig nicht
bestanden sein sollten, der Teilnehmer von den gegebenenfalls
folgenden Prüfungen ausgeschlossen und ein Titel nicht mehr
erworben werden kann. Die Vorlesungsveranstaltungen kön-
nen weiterhin besucht werden; hierüber wird eine Teilnahme-
bestätigung ausgestellt. Die Verpflichtung zur Tragung der
Gesamtstudiengebühr bleibt auf jeden Fall bestehen. Das Recht
zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages bleibt hiervon
jedoch unberührt.

5.4 Die EBS Executive Education GmbH kann nach Beginn des
Studiengangs nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes mit
sofortiger Wirkung schriftlich kündigen. Eine Rückerstattung
der Studiengebühr ist in diesem Falle ausgeschlossen. Dies gilt
insbesondere im Falle einer schuldhaften Täuschung im
Rahmen des Bewerbungs- oder Prüfungsverfahrens und für den
Fall, dass der Teilnehmer durch sein persönliches Verhalten
(z.B. wiederholte Störung des Programms, Verstoß gegen
wesentliche vertragliche Pflichten, Abgabe unzutreffender
Erklärungen bei Anmeldung) Anlass für eine solche Kündigung
gibt. Die EBS Executive Education GmbH ist in den vorgenann-
ten Fällen jederzeit berechtigt, den entsprechenden
Teilnehmer vom Studiengang auszuschließen. Sie behält im
Falle eines durch den Teilnehmer veranlassten Ausschlusses
ihren Anspruch auf die volle Vergütung. 

5.5 Die Wahl der eingesetzten Methoden und Hilfsmittel ob-
liegen der EBS Executive Education GmbH. Geringfügige Ände-
rungen in den Inhalten und der Zeitdauer des Studiengangs

bleiben vorbehalten. Sie berechtigen den Teilnehmer nicht zur
Vertragskündigung. Sollten Referenten ihre Teilnahme absagen
müssen, bemüht sich die EBS Executive Education GmbH um
eine Verschiebung der Veranstaltung oder einen geeigneten Er-
satzreferenten. Für den Fall, dass wesentliche Studieninhalte
ausfallen, ermäßigt sich die Studiengebühr anteilig. Eine weiter-
gehende Haftung der EBS Executive Education GmbH ist ausge-
schlossen.

5.6 Die Wahl von Zeit und Ort der Programmdurchführung
obliegt der EBS Executive Education GmbH. Sie behält sich vor,
den angekündigten zeitlichen Beginn des Programms zu ändern
oder den Ort der Programmdurchführung zu verlegen, falls
dies aus organisatorischen Gründen notwendig wird. Der
Teilnehmer kann innerhalb von einer Woche ab Datum der
Änderungsmitteilung von dem Vertrag zurücktreten und Rück-
erstattung der bereits gezahlten Vergütung verlangen, insoweit
ihm eine Teilnahme zu den neuen Bedingungen aus organisato-
rischen Gründen nicht zumutbar ist. Weitergehende
Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen. Eine
Verlegung des zeitlichen Beginns um weniger als zwei Stunden
sowie eine Verlegung des Ortes innerhalb des Rhein-Main-
Gebietes berechtigt den Teilnehmer grundsätzlich nicht zu
Rücktritt oder Vertragskündigung.

6 Widerrufsbelehrung

6.1 Dem Teilnehmer – wenn er Verbraucher und nicht Kauf-
mann ist – steht ein Widerrufsrecht gem. § 312 b BGB und 
§ 312 d BGB in Verbindung mit § 355 BGB zu. Die Vertrags-
erklärung kann innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von
Gründen in Textform oder durch Rücksendung der Sache wi-
derrufen werden. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser
Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die recht-
zeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten
an: EBS Executive Education GmbH, Hauptstraße 31, 65375
Oestrich-Winkel. Die Pflicht zur Leistung seitens der EBS
Executive Education GmbH besteht erst nach Ablauf der
Widerrufsfrist. Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn
mit ausdrücklicher Zustimmung des Teilnehmers die EBS Exe-
cutive Education GmbH mit der Ausführung der Dienstleistung
begonnen hat oder der Teilnehmer diese selbst veranlasst hat.

6.2 Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls
bezogene Nutzung (z. B. Zinsen) herauszugeben.

7 Urheberrechte, Nutzungsrechte

7.1 Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks
und der Vervielfältigung der Schulungsunterlagen – auch als
elektronische Dokumente (bspw. „*.pdf “) – und Lernpro-
gramme, oder von Teilen daraus, behält sich die EBS Executive
Education GmbH vor. Kein Teil der Unterlagen darf – auch
auszugsweise – ohne schriftliche Genehmigung der EBS
Executive Education GmbH – auch nicht für Zwecke der
Unterrichtsgestaltung – vervielfältigt, verarbeitet, verändert,
verbreitet, noch sonst zur öffentlichen Wiedergabe verwendet
werden.

7.2 In dem Studiengang wird ggf. Software eingesetzt, die
durch Urheber- und Markenrechte geschützt ist. Diese Soft-
ware darf weder kopiert noch in sonstiger maschinenlesbarer
Form verarbeitet und nicht aus dem Seminarraum entfernt
werden. Zum Schutz der Systeme der EBS Executive Education
GmbH dürfen Software und Dateien, die der Teilnehmer selbst
mitbringt, nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch die EBS
Executive Education GmbH auf den Schulungsrechnern ver-
wendet werden. Bei Zuwiderhandlungen behält sich die EBS
Executive Education GmbH Schadensersatzforderungen vor.

8 Haftung

8.1 Die EBS Executive Education GmbH haftet bei vorsätzlich
verursachten Schäden in voller Höhe. Im Falle grob fahrlässig
verursachter Schäden haftet die EBS Executive Education
GmbH hingegen nur in Höhe des vorhersehbaren Schadens,
der durch die Sorgfaltspflicht verhindert werden soll. Bei einfa-
cher Fahrlässigkeit haftet die EBS Executive Education GmbH

nur im Falle der Verletzung einer so vertragswesentlichen
Pflicht, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. In
diesem Fall haftet die EBS Executive Education GmbH gegenü-
ber dem Teilnehmer allein auf Ersatz des Schadens, der typisch
und vorhersehbar war. Sollte die EBS Executive Education
GmbH zum Ersatz vergeblicher Aufwendungen verpflichtet
sein, gilt das Vorstehende entsprechend.

8.2 Die EBS Executive Education GmbH haftet nicht für den
Verlust, die Beschädigung oder den Untergang von Sachen des
Teilnehmers im Zusammenhang mit der Durchführung des
Studiengangs, soweit dies nicht auf vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verhalten der EBS Executive Education GmbH zu-
rückzuführen ist.

8.3 Die EBS Executive Education GmbH haftet nicht für
Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und
Naturereignisse sowie sonstige, von ihr nicht zu vertretende
Vorkommnisse (z. B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung,
Verfügung in- und ausländischer staatlicher Stellen) oder auf
nicht schuldhaft verursachte, technische Störungen, etwa des
EDV-Systems, zurückzuführen sind. Als höhere Gewalt gelten
auch Computerviren oder vorsätzliche Angriffe auf EDV-Sys-
teme durch „Hacker“, sofern jeweils angemessene Schutzvor-
kehrungen hiergegen getroffen wurden.

8.4 Soweit die Haftung der EBS Executive Education GmbH
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für ihre An-
gestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

9 Datenschutz

9.1 Der Teilnehmer wird hiermit gemäß Bundesdatenschutz-
gesetz davon unterrichtet, dass die EBS Executive Education
GmbH seine vollständige Anschrift sowie weitere auftragsspe-
zifische Details in maschinenlesbarer Form speichert und für
Aufgaben, die sich aus dem Vertrag ergeben, maschinell verar-
beitet. Die EBS Executive Education GmbH gewährleistet die
vertrauliche Behandlung dieser Daten.

9.2 Die EBS Executive Education GmbH verpflichtet sich, die
ihr vom Teilnehmer mitgeteilten personenbezogenen Daten,
insbesondere Name, Anschrift, Alter, Rechnungsangaben, ver-
traulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen.
Sie wird durch entsprechende Maßnahmen (§ 9 BDSG) und die
Verpflichtung ihrer Mitarbeiter dafür Sorge tragen, dass diese
Verschwiegenheitspflicht während der Laufzeit der Inanspruch-
nahme von Leistungen der EBS Executive Education GmbH und
nach deren Ende aufrechterhalten bleibt. 

9.3 Die EBS Executive Education GmbH ist berechtigt, die
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Beratung,
Werbung und Marktforschung zu nutzen. Eine Weitergabe der
personenbezogenen Daten der Teilnehmer an Dritte, insbe-
sondere zu den vorgenannten Zwecken ist ausgeschlossen,
sofern der Teilnehmer nicht dazu sein ausdrückliches
Einverständnis erklärt.

10 Anwendbares Recht, Gerichtsstand

10.1 Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundes-
republik Deutschland.

10.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrags-
verhältnis ist Wiesbaden, wenn die im Klageweg in Anspruch
zu nehmende Vertragspartei nach Vertragsabschluss ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem
Geltungsbereich der Zivilprozessordnung verlegt oder ihr
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist. Wiesbaden ist weiter
Gerichtsstand, sofern der Vertragspartner der EBS Executive
Education GmbH Kaufmann oder eine Handelsgesellschaft ist.

11 Schriftform, Fortbestehen des Vertrages

11.1 Die Parteien verpflichten sich, Änderungen und Ergän-
zungen der Vertragsbedingungen schriftlich zu treffen. Dieses
gilt auch für die Schriftformerfordernis gem. dieser Ziffer 11
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

11.2 Bei Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestandteile bleibt
die Fortgeltung des Vertrages im übrigen unberührt.

Stand April 2009
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www.ebs.edu

EBS Executive Education GmbH
Hauptstraße 31
65375 Oestrich-Winkel
GERMANY

Telefon +49 6723 8888 500
Telefax +49 6723 8888 600
info@ee.ebs.edu
www.ebs.edu

� Wissenschaftliche Leitung:
PFI Private Finance Institute /
EBS Finanzakademie
Hauptstraße 31
65375 Oestrich-Winkel
GERMANY

Telefon +49 6723 8888 0
Telefax +49 6723 8888 11
info@ebs-finanzakademie.de
www.ebs-finanzakademie.de

Bitte reichen Sie folgende Unterlagen 
beim PFI Private Finance Institute /
EBS Finanzakademie ein, wenn Sie sich
um einen Studienplatz im Kontakt-
studium Finanzökonomie bewerben
wollen:

• Bewerbungsbogen 
(die beiden folgenden Seiten)

• Lebenslauf mit Angabe des Aus-
bildungsweges und des bisherigen
beruflichen Werdegangs

• Abschriften oder Ablichtungen der
Zeugnisse

• ausführliche Begründung des
Antrags auf Zulassung

• zwei Lichtbilder (Passbildgröße)
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Titel, Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon Fax

Mobil E-Mail

Firma

Position

Abteilung

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon Fax

Mobil E-Mail

Präferierte Postadresse P privat P geschäftlich

Präferierte eMail-Adresse P privat P geschäftlich

Geburtsdatum und -ort

P Baden-Württemberg P Bremen P Niedersachsen P Sachsen

P Bayern P Hamburg P Nordrhein-Westfalen P Sachsen-Anhalt

P Berlin P Hessen P Rheinland-Pfalz P Schleswig-Holstein

P Brandenburg P Mecklenburg- Vorpommern P Saarland P Thüringen

P Allgemeine Hochschulreife P Fachhochschulreife P sonstige

Ich beantrage die Zulassung zum Kontaktstudium Finanzökonomie

P 21. Jahrgang Level II (Start: 14.11.2009) P 22. Jahrgang Level II (Start: 20.11.2010)

P 21. Jahrgang Level II (Start: 02.07.2010) P 22. Jahrgang Level II (Start: 01.07.2011)

Ich buche folgende 
Vorbereitungsmodule:

P Vorbereitungsmodul 1

P Vorbereitungsmodul 2

Adresse privat

Adresse geschäftlich

Bundesland

Adresse privat

Schulbildung

Bewerbungsbogen Kontaktstudium Finanzökonomie

Bewerbungsbogen
bitte einsenden an:

PFI Private Finance Institute /
EBS Finanzakademie
Hauptstraße 31
65375 Oestrich-Winkel
GERMANY

Telefon +49 6723 8888 0
Telefax +49 6723 8888 11
info@ebs-finanzakademie.de
www.ebs-finanzakademie.de
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Ort Fachrichtung Abschluss Datum

P Freier Finanzdienstleister P Kreditinstitut P Steuerberater P sonstige:

P Versicherungsmakler P Volks- und Raiffeisenbank P Rechtsanwalt

P Versicherungsvermittler P Sparkasse P Notar

P Immobilienmakler P Privatbankhaus

P Immobilienvermittler P Versicherungsgesellschaft

P Sachverständige P Immobiliengesellschaft

P Inhaber/Geschäftsführender Gesellschafter P Geschäftsführer

P Prokurist/Abteilungsleiter P Mitarbeiter

.........  Jahre bei Aufnahme des Studiums, davon

.........  Jahre in der Finanz-/Vermögens-/Immobilien-/Versicherungsberatung

.........  Jahre im Financial Planning

.........  Jahre im Estate Planning

P durch den Arbeitgeber P persönlich

(bitte aus versicherungstechnischen Gründen angeben)

Hiermit bestätige ich verbindlich die Richtigkeit meines Antrags auf Zulassung zum Kontaktstudium Finanzökonomie. Die Geschäfts-

bedingungen sowie die Studiengebühren und Zahlungsbedingungen der EBS Executive Education GmbH habe ich zur Kenntnis genommen 

und erkenne sie als Vertragsbestandteil an.

Ort, Datum Unterschrift Bewerber

Unterschrift Arbeitgeber                          Firmenstempel

Die erhobenen Daten sind nur zur internen Verwendung der EBS Executive Education GmbH und des PFI Private Finance Institute bestimmt.

Sie werden Dritten nur als Auswertung des Gesamtjahrgangs (in aggregierter Form und ohne Namensnennung) zur Verfügung gestellt. Bitte

teilen Sie der EBS Executive Education GmbH und dem PFI Private Finance Institute Änderungen der Daten umgehend mit.

Institutionelle Bildung

Universität

Fachhochschule

Berufsakademie

Lehre

Sonstiges

Zuordnung des Arbeitgebers

Position im 

Unternehmen

Berufserfahrung

Übernahme der Kosten des

Kontaktstudiums

Erklärung

Zusätzlich, falls Kosten 

vom Arbeitgeber 

übernommen werden:

KFOE 04_2009
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